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Regier':1ngsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über das Dienstrecht der Land- u'nd Forst­
arbeiter des Bundes (Land- und Forstarbeiter­

Dienstrechtsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. A:BSCHNITT 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf die Land­
und Forstarbeiter des Bundes, ausgenommen die 
ständig bei der Verwaltung der Bundesgärten 
verwendeten Arbeiter, anzuwenden. 

(2) Land- und Forstarbeiter im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind jene Personen, die vertrags­
mäßig Dienstleistungen in land- und forstwirt­
schaftlichen Betrieben des Bundes gegen Entgelt 
verrichten' und nicht vorwiegend zur Leistung 
höherer oder kaufmännischer Dienste oder zu 
Kanzleiarbeiten angestellt sind. 

§ 2. (1) Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Betriebe der 
land- und forstwirtschaftlichen Produktion und 
ihre Nebenbetriebe, soweit diese in der Haupt­
sache die Verarbeitung der eigenen Erzeugnisse 
zum Gegenstand haben und sich nicht als selb­
ständige, von der Land- und Forstwirtschaft ge­
trennt verwaltete Wirtschaftskörper darstellen, 
ferner die Hilfsbetriebe, die der Herstellung und 
Instandhaltung der Betriebsmittel für den land­
und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb dienen. 
In diesem Rahmen zählen zur land- und forst­
wirtschaftlichen Produktion die Hervorbringung 
und Gewinnung pflanzlicher Erzeugnisse mit 
Hilfe der Naturkrähe einschließlich des Wein­
und Obstbaues, des Gartenbaues und der Baum­
schulen, das Halten von Nutztieren zur Zucht, 
Mästung oder Gewinnung tierischer Erzeugnisse 
sowie die Jagd und Fischerei. 

(2) Unter Gartenbau im Sinne des Abs. 1 ist 
die HerViorbring:ung von Blumen, Obst, Gemüse, 
Bäumen /Und .sonstigen Gännereiet2eugnissen auf 
eigenem oder gepachteuen Grund ohne Rücksicht 
auf die Betriebsweise Z1U ver,stehen, nicht aber die 

Errichtung und die Instandhaltung von Gärten 
einschließlich der gärtnerischen Gräber- und 
Raumausschmückung, ferner nicht das Binden 
von Kränzen und Sträußen und der, Handel mit 
Gärtnereierzeugnissen, es sei denn, daß diese' 
Tätigkeiten im Rahmen eines gartenwirtschaft­
lichen Nebenbetl'iebes, daJsheißt,in e~nem V,er­
hältnis zum Hauptbetrieb untergeordneten Um­
fang und in der Hauptsache unter Verwendung 
eigener Erzeugnisse ausgeübt werden. 

(3) Als land- und forstwirtschaftlicher Betrieb 
im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt auch die 
Heeres-Land- und Forstwirtschaftsverwaltung 
Allentsteig. 

2. ABSCHNITT 
Dienstvertrag 

Abschluß des Dienstvertrages 

§ 3. Der Abschluß des Dienstvertrages ist an 
keine bestimmte Form gebunden. 

Dienstscl1ein 

§ 4. (1) Wird der Dienstvertrag mündlich ab­
geschlossen, so ist dem Dienstnehmer auf Ver­
langen ,eine fSchI1iJtliche Aufzeichnung (Dienst­
schein) über die wesentlichen Rechte und Pflich­
ten aus dem Dienstvertrag auszufolgen. Der 
Dienstschein ist vom Dienstgeber zu unterfer­
tigen. 

(2) Dienstscheine sind von den Stempel- und 
Rechtsgebühren des Bundes befreit. 

Inhalt des Dienstvertrages 

§ S. (1) Art und Ausmaß der Dienstleistung 
sowie des hiefür gebührenden Entgeltes sind 
durch Vereinbarung zu bestimmen. Iri Ermange­
lung einer solchen sind den Umständen angemes­
sene Arbeit und ebensolches Entgelt unter billiger 
Berücksichtigung, des Ortsgebrauches zu leisten. 

(2) Zum Entgelt im Sinne dieses Bundesgesetzes 
gehören der Barlohn und die Naturalbezüge. Als 
Naturalbezüge sind insbesondere Deputate, Kost, 
Wohnung, Landnutzung und Viehhaltung anzu­
sehen. 
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2 326 der Beilagen 

Dauer des Dienstvertrages 

§ 6. (1) Der Dienstvertrag kann abgesdllossen 
werden: 

1. Auf bestimmte Zeit, 
2. auf unbestimmte Zeit. 

(2) Der Dienstvertrag auf bestimmte Zeit endet 
mit dem Ablauf der Zeit, für welche der Vertrag 
abgeschlossen wo~den ist. 

(3) Wird der Dienstnehmer nadl Ablauf der 
Vertrags dauer weiterbeschäftigt, so entsteht ein 
Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit; bis zum 
Abschluß eines neuen Dienstvertrages gelten die 
bisherigen Bedingungen weit,er. 

Probedienstverhältnis 

§ 7. (1) Ein Probedienstverhältnis darf läng­
stens auf die Dauer eines Monates eingegangen 
werden; es kann innerhalb dieser Zeit von bei­
den Teilen jederzeit gelöst werden. 

(2) Läuft die Probezeit ohne Lösung des 
Dienstverhältnisses ab, so geht das Probedienst­
verhältnis mangels einer anderweitigen Verein­
barung in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte 
Zeitdauer über. 

Dienstantritt 

§ 8. (1) Der Dienst ist vom Dienstnehmer zur 
vereinbarten Zeit und am vereinbarten Ort an­
zutreten. Der Dienstgeber ist verpflichtet, den 
Dienstnehmer zur vereinbarten Zeit in den 
Dienst aufzunehmen. 

(2) Der Dienstnehmer ist berechtigt, den 
Dienst nicht anzutreten beziehungsweise ist der 
Dienstgeber berechtigt, den Dienstnehmer nicht 
zum Dienst zuzulassen, wenn Gründe vorliegen, 
die' zu einer vorzeitigen Lösung des Dienstver­
hältnisses berechtigen würden. 

(3) Tritt der Dienstnehmer ohne wichtigen 
Grund den Dienst nicht an oder läßt der Dienst­
geber den Dienstnehmer ohne wichtigen Grund 
nicht zum Dienst zu, so finden die Vorschriften 
über ungerechtf,ertigte vorzeitige Lösung des 
Dienstverhältnisses Anwendung (§§ 32 bis 35). 

Allgemeine Pflichten des Dienstnehmers 

§9. Der D.ienstnehmer ist verpflichtet, die ihm 
obliegenden Arbeiten mit Fleiß und Gewissen­
haftigkeit zu leisten. Er hat in der ihm zugewie­
senen Wohnung Ordnung und Reinlichkeit zu 
halten, die Wohnung und deren Einrichtung 
sowie die zur Ausführung seiner Arbeiten ver­
wendeten Werkzeuge, Geräte und Einrichtungen 
schonend zu benützen und die Haustiere sorgsam 
zu behandeln. Er ist verpflichtet, sich seinen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern gegenüber an­
ständig und gesittet zu benehmen. 

Allgemeine Pflichten des Dienstgebers 

§ 10. Der Dienstgeber ist verpflichtet, den 
Dienstnehmer dem Recht und der guten Sitte 
entsprechend zu behandeln und die Arbeitsbe­
dingungen gewissenhaft zu erfüllen; er hat f,erner 
die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz des 
Lebens, der Gesundheit und Sittlichkeit des 
Dienstnehmers zu treffen; insbesondere hat er 
für die berufliche Ausbi1dung und den sittlichen 
Schutz des jugendlichen Dienstnehmers Sorge zu 
tragen. 

Entgelt 

§ 11. (1) Die Höhe des Entgeltes und die Art 
seiner Entrichtung sind durch Vereinbarung 4,u 
bestimmen. Mangels einer solchen ist den Um­
ständen angemessenes Entgelt unter billiger Be­
rücksichtigung des Ortsgebrauches zu leisten. 

(2) Auf jeden Fall wird das bereits verdiente 
Entgelt mit der Beendigung des Dienstverhält­
nisses fällig. Lohnrückbehaltungen sind unzuläs­
sig. Eine Aufrechnung gegenüber einer Lohnfor­
derung kann nur im Umfang des § 293 Abs. 3 
. der Exekutionsordnung erfolgen. 

(3) Falls der Dienstnehmer Anspruch auf eine 
periodisdle Remuneration oder auf eine andere 
besondere Entlohnung hat, gebührt sie ihm, wenn 
das Dienstverhältnis während des Jahres beginnt 
oder ohne sein Verschulden endet, entsprechend 
der im Kalenderjahr zurückgelegten Dienstzeit 
anteilsmäßig. . 

(4) Bei jeder Art der Entlohnung ist dem 
Dienstnehmer über sein Verlangen ein der gelei­
steten Arbeit und seinen Auslagen entsprechender 
Vorschuß vor Fälligkeit der Entlohnung zu ge­
währen. 

(5) Dem Dienstnehmer ist eine Abredlllung, 
aus der die Beredlllung der Höhe des Entgeltes 
zu ersehen ist, mindestens einmal monatlich 
sowie dann auszufolgen, wenn sich dessen Höhe 
ändert. 

Barlohn 

§ 12. (1) Der Barlohn ist der Vereinbarung ent­
sprechend zu bezahlen. Mangels einer Vereinba­
rungsind ein nach Tagen bemessener Barlohn 
wöchentlich, alle übrigen Bezüge monatlich im 
nachhinein auszubezahlen. ' 

(2) Akkord-, Stück- oder Gedinglöhne, akkord­
ähnliche oder sonstige leistungsbezogene Prämien 
oder Entgelte werden mangels Vereinbarung nach 
Fertigstellung der Arbeit fällig und sind späte­
stens binnen zwei Wochen auszubezahlen. Der 
Ansprudl gemäß § 11 Abs. 4 bleibt unberührt. 

Urlaubszuschuß und Weihnachtsgeld 

§ 13. (1) Neben dem laufenden Entgelt ge­
bührt dem Dienstnehmer ein Urlaubszuschuß und 
ein Weih~achtsgdd. 
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.~2) Beginnt oder e~det das Dienstverhältnis I hörigen, ~lie mit ihm i~gemeins~men Haushalt 
wahrend des Kalenderjahres, so gebühren dem lebten, dIe Wohnung bmnen dreI Monaten zu 
Dienstnehmer die Sonderzahlungen (Abs. 1)' ent- räumen. . 
sprechend der im Kalenderjahr zurückgelegten 
Dienstzeit anteilsmäßig. 

Deputate 

§ 14. (1) Die als Teil des Entgeltes zu leisten­
den Naturalien (Deputate) sind in Waren ein­
wandfreier Beschaffenheit und ortsüblicher Art 
und Güte zu gewähren. Die Deputate sind, sofern 
nicht anderes vereinbart wurde oder sofern nicht 
deren Art und Gebrauch eine. frühere oder spä­
tere Ausfolgung erfordern, in der Regel monat­
lich im vorhinein zu 'entrichten. Die Deputate 
können im Einvernehmen mit dem Dienstnehmer 

. in Geld abgelöst werden. 

(2) Bei Gewährung von Deputaten an Land­
arbeiterfamilien ist auf die Anzahl der mitbe­
schäftigten und auch der arbeitsunfähigen Fami­
lienangehörigen sowie der noch nicht arbeits­
fähigen Kinder des Dienstnehmers entsprechend 
Rücksicht zu nehmen. 

(3) Bei Lösung des Dienstverhältnisses vor Ab­
lauf der vereinbarten Dauer sind die Deputate 
im Verhältnis der zurückgelegten Dienstzeit zu 
leisten; können die Deputate nicht in natura 
geleistet werden, so sind sie mit dem entsprechen­
den Geldwert zu vergüten. 

Wohnung 

§ 15. (1) Wird als' Teil der Naturalentloh­
nung auch Wohnung gewährt, so muß die be­
reitgestellte Wohnung den gesetzlichen Vorschrif­
ten entsprechen. 

(2) Die Wohnungen der ledigen und jener 
Dienstnehmer, die keinen eigenen Haushalt füh­
ren, müssen die notwendigen Einrichtungsgegen­
stände enthalten und verschließbar sein. Für die 
ortsübliche Beleuchtung und Behei,zung hat der 
Dienstgeber auf eigene Rechnung Sorge zu tragen. 

(3) Für die verheirateten Dienstnehmer sind 
geeignete Familienwohnungen bereitzustellen, 
deren Wohnräume unter Berücksichtigung der 
Kinderzahl und Geschlechter ausreichend sind. 

Räumung der Wohnung bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses . 

§ 16. (1) Dienstnehmer, die keinen eigenen 
Haushalt führen, haben eine von ihnen innege­
habte Dienstwohnung binnen einem Monat nach 
Beendigung des Dienstverhältnisses zu räumen. 

(2) Dienstnehmer mit eigenem Haushalt habeil 
eine von ihnen innegehabte Dienstwohnung bin­
nen drei Monaten nach Beendigung des Dienst­
verhältnisses zu räumen. Stirbt der Dienstneh­
mer, so haben die hinterbliebenen Familienange-

(3) Das Exekutionsgericht hat dem Verpflich­
teten einen Aufschub der zwangsweisen Räumung 
von höchstens drei Monaten zu bewilligen, wenn 
dieser sonst der Gefahr der Obdachlosigkeit aus­
gesetzt wäre. Den Hinterbliebenen von Gefalle­
nen oder Vermißten,/ von Opfern politischer 
Verfolgung oder tödlich verunglückten Angehöri­
gen des Betriebes kann unter den gleichen Vor­
aussetzungen ein weiterer Aufschub bewilligt 
werden. 

(4) Kranke und Dienstnehmerinnen während 
der Schutzfrist (§§ 3 Abs. 1 und 5 Abs. 1 des 
Mutterschutzgesetzes 1979) dürfen bei Beendi­
gung des Dienstverhältnisses erst dann durch 
Zwangsvollstreckung zur Räumung der Wohnung 
verhalten werden, wenn sie die Wohnung laut 
ärztlichem Zeugnis ohne. Gefährdung ihrer oder 
der Gesundheit ihres Kindes verlassen können. 

(5) Wird die Dienstwohnung nicht mit Be­
endigung des Dienstverhältnisses geräumt, son­
dern die Räumung nach den Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 4 aufgeschoben, so gilt dieser Auf­
S'chub auch für die Räumung der Wirtschafts­
gebäude (Ställe, Scheunen). 

Landnutzung und Viehhaltung 

§ 17. (1) Werden als Teile des Naturallohnes 
Landnutzung und Viehhaltung gewährt, so rich­
,'~n s:ch Art, Besch;lffenheit und Ausmaß dieser 
Naturalbezüge nach der Vereinbarung oder man­
gels einer solchen nach dem Ortsgebrauch. 

(2) Wurden dem Dienstnehmer Deputatgrund­
stücke zugewiesen und endet das Dienstv:erhältnis 
vor der Ernte, so gebührt ihm jener Teil des 
Ernteertrages, der dem Verhältnis der zurück­
gelegten Dienstzeit zur Dienstdauer, für welche 
die Landnutzung gewährt wird, entspricht. Wenn 
das Deputatgrundstück ausschließlich vom Dienst­
nehmer bestellt wurde, so gebührt diesem der 
volle Ernteertrag. 

(3) Der Anspruch des Dienstn~hmers auf den 
verhältnismäßigen Anteil des Ernteertrages wird 
im Falle einer früheren Auflösung des Dienste 
verhältnisses zwei Wochen nach Einbringung der 
Ernte fällig. An Stelle des gebührenden Ernte­
ertrages kann eine entsprechende Vergütung in 
Geld vereinbart werden. 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

§ 18. (1) Wird ein Dienstnehmer durch Krank­
heit (Unglücksfall) an der Dienstleistung ver­
hindert, ohne daß er die Verhinderung vorsätz­
lich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeige-
führt hat, so behält er nach einer ' 
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4 326 der Beilagen 

Dauer des Dienstver­
hältnisses von 

seinen Anspruch auf 
das Entgelt durch 

Anspruch nach diesem Absatz nur dann, wenn die 
Dienstverhinderung im Sinne dieses Absatzes 
beim Dienstgeber Bund eingetreten ist; andern­
falls entstehen Ansprüche nach Abs. 1. 

(6) In Abs. 2 genannte Aufenthalte, die wegen 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit 
bewilligt oder angeordnet werden, sind einer (2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufent-_ 
Dienstverhinderung gemäß Abs. 5 gleichzuhalten. halte in Heil- und Pflegeamtalten, Rehabilita-

2 Wochen 
5 Jahren 

15 Jahren 
25 Jahren 

4 Wochen 
6 Wochen 
8 Wochen 

10 Wochen. 

tionszentren und Rekonvaleszentenheimen, die (7) Die Leistungen für die in Abs. 2 genannten 
aus Gründen der Erhaltung, Besserung oder Wie- Aufenthalte gelten auch dann als auf Rechnung 
derherstellung der Arbeitsfähigkeit von einem einer der im Abs. 2 genannten Stellen erbracht, 
Träger der Sozialversicherung, dem Bundesmini- wenn ,hiezu ein Kostenzuschuß mindestens in der 
ster für soziale Verwaltung gemäß § 12 Abs. 4 halben Höhe der gemäß § 45 Abs. llit. a ASVG 
des Opferfürsorgegesetzes, einem Landesinvali- geltenden Höchstbeitragsgrundlage für jeden Tag 
denamt oder auf Grund eines Behindertengesetzes des Aufenthaltes gewährt wird. 
(Sozialhilfegesetzes) von der hiefür zuständigen 
Behörde bewilligt oder angeordnet wurden, sind 
unbeschadet allfälliger Zuzahlungen durch den 
Versicherten (Beschädigten) der Dienstverhinde­
rung gemäß Abs. 1 gleichzuhalten. 

(3) Für die Bemessung der Dauer des An­
spruches gemäß Abs. 1 sind Bundesdienstzeiten, 
die keine längeren Unterbrechungen als jeweils 
60 Tage aufweisen, zusammenzurechnen. Diese 
Zusammenrechnung hat jedoch zu unterbleiben, 
wenn die Unterbrechung durch eine Kündigung 
des Dienstverhältnisses seitens des Dienstnehmers 
oder einen Austritt ohne wichtigen Grund oder 
eine vom Dienstnehmer verschuldete Entlassung 
eingetreten ist. 

(4) Wenn innerhalb eines halben Jahres nach 
Wiederaufnahme der Arbeit neuerlich eine 
Dienstverhinderung wegen Krankheit (Unglücks­
fall) eintritt, so ist zunächst ein allfälliger Rcst­
anspruch nach- Abs. 1 zu verbrauchen. Soweit 
die Gesamtdauer der Dienstverhinderungen die 
Anspruchsdauer nach Abs. 1 übersteigt, gebüh­
ren noch 40 vH des Entgeltes für die halben 
Zeiträume nach Abs. 1. 

(5) Wird ein Dienstnehmer durch Arbeitsun­
fall oder Berufskrankheit im Sinne der Vor­
schriften. über die gesetzliche Unfallversicherung 
an der L~istung seiner Dienste verhindert, ohne 
daß er die Verhinderung vorsätzlich oder durch 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält 
er seinen Anspruch auf das Entgelt ohne Rück­
sicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung 
bis zur Dauer von acht Wochen. Der Anspruch 
auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von 
zehn Wochen, wenn das Dienstverhältnis 
i5 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Bei wie­
derholten Dienstverhinderungen, die im unmit­
telbaren ursächlichen Zusammenhang mit einem 
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen, 
besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Ent­
geltes innerhalb eines Dienstjahres riur insoweit, 
als die Dauer des Anspruches nach dem ersten 
od.er zweiten. Satz noch nicht erschöpft ist. Wenn 
ein Dienstnehmer gleichzeitig noch bei anderen 
Dienstgebern beschäftigt ist, so entsteht ein 

Höhe des fortzuzahlenden Entgeltes 

§ 19. (1) Ein nach Wochen, Monaten oder 
längeren Zeiträumen bemessenes Entgelt darf 
wegen einer Dienstverhinderung für die An­
sprud1Sdauer- gemäß § 18 nicht gemindert wer­
den. 

(2) In allen anderen Fällen bemißt sich der 
Anspruch gemäß § 18 nach dem regelmäßigen 
Entgelt. 

(3) Als regelmäßiges Entgelt im Si1111e des 
Abs. 2 gilt das Entgelt, das dem Dienstnehmer 
gebührt hätte, wenn keine Dienstverhinderung 
eingetreten wäre. 

(4) Sind im Entgelt Naturalbezüge enthalten, 
so sind sie mit den für die Sozialversicherung 
geltenden' Bewertungssätzen in Geld abzulösen, 
wenn sie während der Dienstverhinderung nicht 
gewährt oder nicht in Anspruch genommen wer­
den. 

(5) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, 
akkord ähnlichen oder sonstigen leistungsbezoge­
nen Prämien oder Entgelten bemißt sich das 
fortzuzahlende Entgelt nach dem Durchschnitt 
der letzten 13 voll gearbeiteten Wochen unter 
Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter Ar­
beiten. 

(6) Durch Kollektivvertrag kann geregelt 
werden, welche Leistungen des Dienstgebers als 
Entgelt anzusehen sind. Ferner kann durch Kol­
lektivvertrag die Berechnungsart für die Ermitt­
lung der Höhe des Entgeltes abweichend von 
den Bestimmungen der Abs. 3, bis 5 geregelt wer-
den. . 

Mitteilungs- und Nachweispflicht 

§ 20. (1) Der Dienstnehmer ist verptJichtet, 
ohne Verzug die Dienstverhinderung dem Dienst­
geber bekanntzugeben und auf dessen Verlangen, 
das nach angemessener Zeit wiederholt werden 
kann, eine Bestätigung des zuständigen Kranken­
versicherungsträgers oder des behandelnden Arztes 
über Beginn, voraussichtliche Dauer und Ursache 
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326 der Beilagen, 5 

der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Diese Bestä­
tigung hat einen Vermerk darüber zu enthalten, 
daß dem zuständigen Krankenversicherungsträger 
eine Arbeitsunfähigkeitsanzeige mit Angabe des 
Beginnes, der voraussichtlichen Dauer und Ur­
sache der Arbeitsunfähigkeit übermittelt wurde. 

(2) Wird der Dienstnehmer durch· den Kon­
trollarzt des zuständigen Krankenversicherungs­
trägers für arbeitsfähig erklärt, so ist der Dienst­
geber von diesem Krankenversicherungsträger 
über die Gesundschreibung sofort zu verständi­
gen. Diese Pflicht zur Verständigung besteht 
auch, wenn sich der Dienstnehmer ohne Vor­
liegen eines wichtigen Grundes der für ihn vor­
gesehenen ärztlichen Untersuchung beim zustän~ 
digen Krankenversicherungsträger nicht unter­
zieht. 

(3) In den Fällen des § 18 Abs. 2 und 6 hat 
der Dienstnehmer eine Bescheinigung über die 
Bewilligung oder Anordnung sowie über den 
Zeitpunkt des in Aussicht genommenen Antrit­
tes und die Dauer des die Arbeitsverhinderung 
begründenden Aufenthaltes vor dessen Antritt 
vorzulegen. 

(4) I\ommt ein Dienstnehmer einer seiner Ver­
pflichtungen nach Abs. 1 oder 3 nicht nach, so 
verliert er für die Dauer der Säumnis 'den An­
spruch auf Entgelt. Das gleiche gilt, wenn sich 
der Dienstnehmer ohne Vorliegen eines wichtigen 
Grundes der für ihn vorgesehenen ärztlichen 
Untersuchung beim zuständigen Krankenver­
sicherungsträger nicht unterzieht. 

Beendigung des Dienstverhältnisses 

,§ 21.' Wird der Dienstnehmer während einer 
Dienstverhinderung gemäß § 18 gekündigt, ohne 
wichtigen Grund vorzeitig entlassen oder trifft 
den Dienstgeber ein Verschulden an dem vor­
zeitigen Austritt des Dienstnehmers, so bleibt 
der Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes für 
die nach § 18 Abs. 1 und '5 vorgesehene Dauer 
bestehen, ,wenngleich das Dienstverhältnis früher 
endet, 

Günstigere Regelungen 

§ 22.' Kollektivverträge, Arbeits(Dienst)ord­
nungen, Betriebsvereinbarungen und Dienstver­
träge, die den Anspruch auf Fortzahlung des 
Entgeltes bei' Dienstverhinderung durch Krank­
heit (Unglücksfall) sOWlieArbei~sunfialJ oder Be­
rufskrankheit hinsichtlich Wartezeit (§ 18 Abs. 1), 
V erschuldensgrad (§ 18 A bs. 1 und 5) oder An­
spruchs,daJuer (§ 18 Abs. 1, 4 und 5) günstiger 
regeln, blei/ben ~nsowe,it !unberührt., 

§ 23. (1) Der Dienstnehmer behält ferner den 
Anspruch auf das Entgelt für die tatsächliche 
Dauer der Dienstverhinderung, jedoch höchstens 
auf die Dauer von einer Woche, wenn er durch 

andere wichtige, seine Person betreffende Gründe 
ohne sein Verschulden an der Dienstleistung ver­
hindert ist. 

(2) Wichtige Gründe der Dienstverhinderung 
sind insbesondere: 

1. Schwere Erkrankung oder Todesfall von 
nahen Familienmitgliedern, 

2. eigene Verehelichung oder Verehelichung der 
Kinder, 

3. Niederkunft der Gattin, 
4. Begräbnis des Gatten (der Gattin), der Kin­

der, der Eltern oder Schwiegereltern, der 
Geschwister, 

5. Aufsuchen des Arztes oder des Zahnbehand­
lers, 

6. Vorladung vor Gerichte, sonstige Behörden 
und öffentliche Ämter, sofern der Dienst­
nehmer keinen Anspruch auf Ersatz des' 
Verdienstentganges hat, 

7. Wohnungswechsel oder Gefährdung der eige­
nen Wohnstätte, 

8. Teilnahme an Sitzungen und Tagungen als 
Mitglied öffentlich-rechtlicher Körperschaf­
ten, 

9. Ausübung des Wahlrechtes. 

Beendigung des Dienstverhältnisses 

§ 24. (1) Dienstverhältnisse, die auf bestimmte 
Zeit abgeschlossen wurden, enden' mit Ablauf 
der Zeit. 

(2) Dienstverhältnisse auf unbestimmte Zeit 
enden durch Kündigung. 

(3) Die einvernehmliche Lösung des Dienst­
verhältnisses wird durch vorstehende Bestim­
mungen nicht berührt. 

Kündigungsfristen 

§ 25. (1) Dienstverhältnisse, die auf unbe­
stimmte Zeit eingegangen sind, können beider­
seits vierzehntägig zum Monatsende gekündigt 
werden. 

(2) Hat ein auf' unbestimmte Zeit eingegange­
nes Dienstverhältnis bereits ein Jahr gedauert, 
so erhöht sich die Kündigungsfrist auf einen 
Monat. Nach Ablauf von fünf Jahren erhöht sich 
die Kündigungsfrist auf zwei Monate, nach 
15 Jahren auf drei Monate. 

Kündigungsbeschränkungen für den Dienstgeber 

§ 26. Hat ein Dienstverhältnis, das auf unbe­
stimmte Zeit eingegangen wurde, ununterbrochen 
vom Beginn der Anbauzeit (im Forstbetrieb: 'der 
Schlägerungsarbeiten) bis zum Abschluß der 
Erntearbeit (im Forstbetrieb: der Bringungsar­
beiten) gedauert, so darf es, ausgenommen aus 
wichtigen Gründen,' die eine vorzeitige Auflösung 
des Dienstverhältnisses von' seiten des Dienst-

2 
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gebers rechtfertigen (,§ 31), vom Dienstgeber erst 
zum Ende des Kalenderjahres (im Forstbetrieb: 
zum Beginn der neuen Schlägerungsperiode) unter 
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist ge­
kündigt werden. 

Kündigungsbeschränkungen für den Dienstneh­
mer. 

§ 27. Hat ein Dienstverhältnis, das auf unbe­
stimmte Zeit eingegangen wurde, während der 
arbeitsschwachen Zeit gedauert, so darf es vom 
Dienstnehmer außer aus wichtigen Gründen, die 
seinen vorzeitigen Austritt rechtfertigen (§ 30), 
erst zum Abschluß der Erntearbeit (im Forst­
betrieb: der Schlägerungs- und Bringungsarbei­
ten) unter Einhaltung der gesetzlichen Kündi­
gungsfrist ,gekündigt wenden. 

Abfertigung 

§ 28. (1) War der Dienstnehmer ununterbro­
chen durch eine bestimmte Zeitdauer beim Bund 
oder in demselben Betrieb beschäftigt, so gebührt 
ihm bei Auflöwng Ides DienstV1erhältlIl~'sses eine 
Abfertigung. Das Mindestausmaß der Abferti­
gung beträgt nach drei vollendeten Dienstjahren 
6 vH des Jahresentgeltes und erhöht sich für 
jedes weiter vollendete Düenstjahrum 2 vH des 
Jahresentgeltes. Ab dem vollendeten 20. Dienst­
jahr erhöht sich die Abfertigung für jedes weitere 
vollendete Dienstjahr um 3 vH. 

(2) Das Jahresentgelt umfaßt den Barlohn und 
die Naturalbezüge (§ 5 Abs. 2). Im Falle einer 
Ablösung der Naturalbezüge in Geld gelten für 
deren Bewertung die für die Zwecke der Sozial­
versicherung festgesetzten Bewertungssätze. 

(3) Der Anspruch auf Abfertigung besteht 
nicht, wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen 
Grund vorzeitig austritt, wenn ihn ein Ver­
schulden an der vorzeitigen Entlassung trifft oder 
wenn er selbst kündigt. 

(4) Der Anspruch auf Abfertigung bleibt erhal­
ten, wenn 

1. Dienstnehmer bei Erreichung oder nach 
überschreiten der für die (vorzeitige) Alters­
pension erforderlichen Altersgrenze oder 

2. weibliche Dienstnehmer spätestens drei Mo­
nate nach der Geburt eines Kindes, bei 
Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes ge­
mäß I§ 15 des Mutterschutzgesetzes 1979 
spätestens sechs Wochen nach dessen Beendi­
,gung, 

das Dienstverhältnis auflösen. 

(5) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod 
des Dienstnehmers a~fgelöst, so gebührt dessen 
gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der 
Dienstnehmer im Zeitpunkt seines Todes gesetz­
lich verpflichtet war, eine Abfertigung nach Maß­
gabe der Abs. 1 und 2. 

Zeit zum Aufsuchen eines neuen Dienstplatzes 

§ 29. (1) Dem Dienstnehmer ist im Falle der 
Kündigung oder vier Wochen vor Ablauf des 
auf bestimmte Zeit abgeschlossenen Dienstver­
trages nach mindestens dreimonatiger Beschäfti­
gungsdauer zum Aufsuchen eines neuen Dienst­
platzes auf .Verlangen eine freie Zeit ohne Schmä­
lerung des Entgeltes zu gewähren. 

(2) Die freie Zeit betragt bei einem auf be­
stimmte Zeit abgeschlossenen Dienstvertrag und 
bei vierzehntägiger Kündigungsfrist zwei Werk­
tage, bei einer Kündigungsfrist von einem Monat 
drei Wenkua.ge, heieliner solchen von zwei 
Monaten vier Werktage und bei einer zwei 
Monate übersteigenden Kündigungsfrist fünf 
Werktage. Die freien Tage können auch aufein­
anderfolgend genommen werden. 

Vorzeitige Beendigung . des Dienstverhältnisses 
von seiten des Dienstnehmers 

§ 30. Das Dienstverhältnis kann vom Dienst­
nehmer, wenn es a'Uf bestimmte Zeit eingegangen 
war, v·or Ahlauf ,dveser Zeit, sonst ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigen 
Gründen, insbesondere dann aufgelöst werden 
(vorzeitiger Austritt), wenn 

1. der Dienstnehmer zur Fortsetzung seiner 
Dienstleistung unfähig wird oder diese ohne 
Schaden für seine Gesundheit oder Sittlich­
keit nicht fortsetzen kann; 

2. die zugewiesene Unterkunft ungesund oder 
unzureich,end ist oder sonstige wesentliche 
Vertragsbestimmungen vom Dienstgeber 
nicht eingehalten werden; 

3. der Dienst1geber (Vor,g,esetzte) sich we~gert, 
den Dienstnehmer oder dessen Familien­
angehörige gegen Tätlichkeiten, Verletzun­
gen der Sittlichkeit oder erhebliche Ehrver­
letzungen eines Mitbeschäftigten zu 
csch·ützen; 

4. dem Dienstnehmer unvorheligesehene Ver­
änderungen lin seinen Fami1ienverhältruissen 
die Fortsetzung des Dienstverhältnisses ohne 
erheblichen Schaden unmöglich machen; 

5. der Dienstgeber den ihm zum Schutz des 
Lebens, der Gesundheit oder der Sittlichkeit 
des Dienstnehmers gesetzlich obliegenden 
Pflichten niilit nachkommt .. 

Vorzeitige Beendigung des Dienstverhältnisses 
von seiten des Dienstgebers 

§ 31. Das Dienstverhältnis kann vom Dienst­
geber, wenn es auf bestimmte Zeit eingegangen 
war, vor Ablauf dieser Zeit, sonst ohne Ein­
haltung einer Kündigungsfrist aus wichtigen 
Gründen, insbesondere dann gelöst werden 
(Entlassung), wenn der Dienstnehmer 

1. ~icheiner gerichtlichstr,atbar,en Hlandhmg, 
die nur vorsätzlich be.gangen werden kann 
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und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedroht ist, oder einer anderen strafbaren 
Handlung aus Gewinnsucht ,oder gegen ,die 
öffentliche Sittlichkeit schuldig macht; 

2. öhne rechtmäßigen Hinderungsgrund wäh­
rendeiner den Umständen nach erheblichen 
Zeit die D~enstleistul1ig unterläßt; 

3. sich Tätlichkeiten, eine Verletzung der Sitt­
lichkeit oder erhebliche Ehrverletzungen 
gegen den Diel1iStgeber (V.ol1gesetzte) ,oder 
Mi1Jbelruelllstete zJUschrulden kümmen läßt; 

4. Eigentum des Dienstgebers .oder in dessen 
Gewahrsam befindliche Sachen vürsätzlich 
oder wiederhült grob fahrlässig beschädigt 
oder wenn aus grüber Fahrlässigkeit des 
Dienstnehmers beträchtlicher Schaden ent­
standen ist; 

5. die Arbeit beharrlich verweigert. 

Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung des 
Dienstverhältnisses 

§ 32. Wird der Dienstnehmer ohne wichtigen 
Grund vürzeitig entlassen .oder trifft den Dienst­
:geber 'ein VerschuLden an Idem v.orzeitigen A,us­
tritt des Dienstnehmers, dann behält dieser, un­
beschadet weitergehenden Schadenersatzes, seine 
vertragsmäßigen Ansprüche auf das Entgelt für 
den Zeitraum, der bis zur Beendigung des Dienst­
verhältnisses durch Ablauf der bestimmten Ver­
tragszeit .oder ,durch oI'dnun~mäßige Kündigung 
durch den Dienstgeber hätte verstreichen müssen. 
Süweit das Entgelt Naturalbezüge umfaßt, ist 
deren Wert in Geld zu vergüten, wenn und 
süweit die Naturalleistung nidlt möglich ist. Der 
Dienstnehmer muß sich auf das Entgelt anrech­
nen lassen, was er infülg,e des Unterbleibens der 
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige 
Verwendung erwürben oder zu erwerben ab­
sichtlich versäumt hat. 

(2) Süweit der im Abs. 1 genannte Zeitraum 
drei Mon.a.te nicht übersteigt, kann ,der Djen~t­
nehmer das ganze für diese Zeit gebührende Ent­
gelt ohne Abzug sofürt, für den restlichen, über 
drei Münate hinausgehenden Zeitraum zur ver­
einbarten .oder gesetzlichen Zeit fürdern. 

§ 33. (1) Wenn der Dienstnehmer .ohne wich­
tigen Grund vürzeitig austritt .oder wenn ihn 
ein Verschulden an der Entlassung trifft, steht 
dem Dienstgeber der Anspruch auf Ersatz des 
ihm dadurch verursachten Schadens zu. 

(2) Für die schon bewirkten Leistungen, deren 
Entgelt nüch nicht fällig ist, steht dem Dienst­
nehmer ein Anspruch auf den entspr~chenden 
Teil des G~ldes zu. 

§ 34. Trifft beide Teile ein Verschulden an dem 
RücktI'itt oIder ,an der vürzeitigen Lösung des 
Dienstverhältnisses, so hat d~r Richter nach 
freiem Ermessen zu entscheiden, üb und in wel­
cher Höhe ein Ersatz gebührt. 

§ 35. Schadenersatzansprüche wegen vorzeitiger 
Auflösung eines Dienstverhältnisses im Sinne der 
§§ 32 und 33 müssen bei sünstigem Ausschluß 
binnen sechs Münaten nach Ablauf des Tages, 
an dem sie erhüben werden künnten, gericht­
lich geltend gemacht werden. 

Dienstzeugnis 

§ 36. (1) Bei Beendigung des Dienstverhält­
nisses ist dem Dienstnehmer ein schriftliches Zeug­
nis über die Dauer und die Art der Dienst­
leistlung auszusteHen. Wi1"d dieser Ver'pflichtung 
nicht nadlgekümmen, sü süll der D1enstnehmer 
auf diese hinweisen. Eintragungen und Anmer­
kungen im Zeugnis, durch die dem Dienstnehmer 
die Erlangung einer neuen Stelle erschwert wird, 
sind unzulässig. Die Kosten des Zeugnisses trägt 
der Dienstgeber. 

(2) Verlangt der Dienstnehmer während der 
Dauer des Dienstverhältnisses -ein Zeugnis, sü ist 
ihm ein sülches auf seine Küsten auszustellen 
(Interimszeugnis ). 

(3) Zeugnisse dElS Dienstnehmers, ,die slich in 
der Verwahrung des Dienstgebers befinden, sind 
ihm auf Verlangen jederzeit auszufolgen. 

3. ABSCHNITT 

Arbeitsschutz 

Arbeitszeit 

§ 37. (1) Die regelmäßige Wochenarbeitszeit 
darf, süweit im .foLgeI1lden nicht anderes bestimmt 
wird, 40 Stunden nicht überschreiten. 

(2) Wenn, in die Arbeitszeit regelmäßig und 
in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt, 
karin ,die regelmäßige Wochenarbeitsze:it durch 
Küllektivvertrag auf höchstens 60 Stunden ver-
längert werden. -

§ 38. (1) Während der Arbeitsspitzen darf die 
regelmäßige Wüchenarbeitszeit in der Landwirt­
schaft um dr,ei Stunden verlängert werden; sie 
ist in der arbeitsschwachen Zeit sü zu verkürzen, 
daß die im § 37 festgelegte regelmäßige Wüchen­
arbeitszeit~m J.a.hre~durchschI1litt nicht überschl"it­
ten wird. 

(2) Die Verteilung der regelmäßigen Wüchen­
alibeitszeit Ia.uf d~e Zeiten der A1"beit~spitzen kann 
durch Kollektivvertrag bestimmt werden. 

§ 39. ,Alls Ta.g,esal1beitszeit gilt Idi'e Arbeits­
zeit innerhalb eines ununterbrüchenen Zeit­
raumes vün 24 Stunden, als Wüchenarbeitszeit 
gilt die Arbeitszeit innerhalb des Zeitraumes vün 
Müntag bis einschließlich Sünntag. 

§ 40. (1) Die auf Grund ihres Dienstverhält­
nissen neben ihrer übrigen Tätigkeit auch mit 
Viehpflege, Melken .oder mit regelmäßigen Ver-
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richtungen im Haushalt beschäftigten Dienst­
nehmer haben diese Arbeiten und die üblichen 
Früh- und Abendarbeiten ~§ 42 Abs. 6) auch 
über die Wochenarbeitszeit (§§ 37 bis 39) hinaus 
bis zu einem Ausmaß von sechs Stunden wöchent­
lich zu verrichten. Hiefür gebührt ihnen' ein 
Freizeitausgleich im Verhältnis 1: 1 innerhalb 
eines Monates. Über dieses Ausmaß hinaus ge­
leistete Arbeiten unterliegen den Bestimmungen 
des § 42. 

(2) Wenn ein Freizeit:iusgleich nicht gewährt 
wird, ist für die Mehrarbeiten im Sinne des 
Abs. 1 eine besondere Vergütung zu leisten, 
deren Ausmaß durch Kollektivvertrag bestimmt 
werden kann. 

§ 41. Bei mehrschidltiger Arbeitsweise ist ein 
Schichtplan zu erstellen. Innerhalb des Schicht­
turnus ,darf dlie W,ochenal'beitszeit .die na,ch § 37 
zulässige Dauer nicht überschreiten. 

Überstundenarbeit 

§ 42. (1) iOberstunidenarbeit liegt vor, wenn 
entweder ,die Grenzen der nach ,den§§ 37 his 41 
zulässigen Wochenarbeitszeit oder die Tages­
arbeitszeit überschritten werden, die sich auf 
Grund der vereinbarten Verteilung dieser 
Wochenarbeitszeit ergibt. 

(2) Soweit in den Abs. 3 und 4 nicht anderes 
bestimmt ist, dürfen von einem Dienstnehmer 
an einem Wochentag höchstens zwei, an einem 
sonst arbeitsfreien Werktag höchstens acht, in 
einer Arbeitswoche jedoch nicht mehr als zwölf 
Überstunden verlangt werden. 

Verderben der Produkte sowie Gefährdung des 
Waldbestandes eine Verläng,erung der Arbeits­
zeit dringend notwendig machen. 

(6) Die üblichen Früh- und Abendarbeiten, 
die zu den vertragsmäßigen Verrichtungen 
eines Dienstnehmers gehören, gelten nicht als 
überstunden. 

Mindestruhezeit 

§ 43. (1) Dem Dienstnehmer gebührt auch in 
der arbeitsreichen Zeit eine ununterbrochene 
Nachtruhe von mindestens zehn Stunden inner­
halb 24 Stunden. 

(2) Als Nachtruhe2leit @i,Ir tin ,der Regel die Zeit 
zwischen 19 Uhr und 5 Uhr. 

(3) Die Nachtruhe kann ausnahmsweise au~ 
den im § 42 angeführten Gründen verkürzt 
werden .. Die Verkürzung hat jedoch durch eine 
entsprechend längere Ruhezeit während der 
nächstfolgenden Tage ihren Ausgleich zu finden. 

(4) Die Bestimmung des § 41 bleibt von den 
vorstehenden Regelungen (Abs. 2 und 3) unbe­
rührt. 

Arbeitspausen 

§ 44. Dem Dienstnehmer sind während der 
Arbeitszeit für die Einnahme der Mahlzeiten 
angemessene Arbeitspausen im Gesamtausmaß 
von mindestens einer Stunde täglich zu ge­
währen. Die Arbeitspausen werden in die Arbeits­
zeit nicht eingerechnet. 

(3) In landwirtschaftlichen Betrieben mit Sonn- und Feiertagsruhe 
Arbeitszeiteinteilung nach § 38 Abs. 1 dürf.en § 45. (1) Die Sonntage sowie folgende Feier-
während der Zeit der Arbeitsspitzen durch tage sind gesetzliche Ruhetag,e: 1. Jänner (Neu­
höchstens 13 Wochen innerhalb des Kalender- jahr), 6. Jänner (Heilige Drei Könige), Oster­
jahres von einem Dienstnehmer an einem montag, 1. Mai (Staatsfeiertag), Christi Him­
Wochentag hödlstens drei, an einem sonst aroeits- melfilhrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. Au­
freien We.rktag höchstens neun und insgesamt gust (Mariä Himmelfahrt), 26. Oktober (Natio­
in einer Arbeitswoche höchstens 15 Über.stunden nalfeiertag), 1. November (Allerheiligen), 8. De­
verlangt werden. zember (Maniä Empf;ingnis), 25. Dezemlber 

(4) In landwirtschaftlichen Betrieben, die von (Weihnachten), 26. Dezember (Stephanstag) und 
der Arbeitszeiteinteilung nach § 38 Abs. 1 für Dienstnehmer, die den evangelischen Kir­
keinen Gebrauch machen, dürfen während der ehen AB und HB, der Altkatholischen Kirche 
Zeit der Arbeitsspitzen durch hö~hstens drei- und ,der Methodist,enkirche angehören, auCh der 
zehn Wochen innerhalb des KaIenderjahres von Karfreitag. 
einem Dienstnehmer an einem Wochentag höch- (2) Welche sonstigen Tage als Ruhetage anzu-
stens vier, an einem sonst ·arbeitsfreien Werk- sehen sind, ist kollektivvertraglich zu regdn. 
tag höchstens zehn und insgesamt in einer 
Arbeitswoche höchstens 18 überstunden ver- (3) Die Sonntagsruhe hat spätestens am 
langt werden. Samstag um 18.00 Uhr zu beginnen und frühe-

(5) D~e 'Leistung von überstunden über die 
, stens am Montag um 05.00 Uhr zu enden. 

normale Arbeitszeit darf nicht verweigert werden, (4) Viehpflege, Melken und unaufschiebbare 
wenn außergewöhnliche Umstände, wie drohende Arbeiten im Haushalt sind von den hiezu be­
Wetterschläge und sonstige Elementarereignisse, stimmten Dienstnehmern auch an Sonn- und 
ferner Gefahren für das Vieh oder drohendes Feiertagen nach Maßgabe der nachstehenden Be-
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stimmungen zu leisten, wobei jedoch ein Sonn­
oder gesetzlicher Feiertag im Monat arbeitsfrei 
zu sein hat: 

1. Den im § 40 Abs. 1 genannten Dienst­
nehmern gebührt für Arbeiten an einem Sonn­
oder gesetzlichen Feiertag bis zu zwei Stunden 
ein Freizeitausgleich im Verhältnis 1 : 1,5 inner­
halb eines Monats. Wenn dieser Freizeitausgleich 
nicht gewährt wil1d, ist für ;diese Mehrarbeiten 
eine besondere Vergütung zu leisten, deren Aus­
maß durch Kollektivvertrag bestimmt werden 
kann. 

2. Den ausschließlich mit derViehpflege, Mel­
ken und regelmäßig.en Verrichtungen im Haus­
halt beschäftigten Dienstnehmern gebührt für 
jeden Sonn- und gesetzlichen Feiertag, an dem 
sie diese, Arbeiten verrichtet haben, ein freier 
Werktag. 

(5) Sonn- und Feiertagsarbeit ist zu verrichten, 
wenn die rasche Einbringung der Ernte mit 
Rücksicht auf die Witterung dringend geboten 
ist, ebenso bei Elementarereignissen; auch sonstige 
für die· Aufrechterhaltung des Betriebes erfor­
derliche unaufschiebbare . Arbeiten sind zu 
leisten. 

(6) Den Dienstnehmern ist an Sonn- und 
Feiertagen die zur Erfüllung religiöser Pflichten 
erforderliche Zeit freizugeben. 

Entlohnung der Überstunden und der Sonn­
und Feiertagsarbeit 

§ 46. (1) Die Leistungen von, überstunden 
über die normale Arbeitszeit ist besonders zu 
vergüten (überstundenentlohnung), sofern die 
Mehrdienstleistung nicht durch Freizeit ausge­
glichen werden kann. 

(2) Für jede Überstunde gebührt eine beson­
dere Entlohnung, die mindestens 50 vH höher 
ist als der Stundenlohn, wobei nicht nur die 
Geld-, sondern auch die Naturalbezüge zu be­
rücksichtigen sind .. Für die Bewertung der Natu­
ralbezüge gelten die für die Zwecke der Sozial­
versicherung festgesetzen Bewertungssätze. Für 
Arbeiten während der Nachtruhezeit, an Sonn­
tagen und an für Sonntagsarbeit gewährten Er­
satzruhetagen gebührt ein 100% iger Aufschlag 
zum Stundenlohn. ' 

(3) Für Feiertage, die ,gemäß § 45 !Albs. 1 unld 2 
als Ruhetage gelten, ist das regelmäßige Entgelt 
~§ 5 Abs. 2) zu leisten. Wird an diesen Tagen 
gearbeitet, gebührt, sofern die Arbeiten nicht zu 
den im § 45 Abs. 4 verzeichneten zählen, außer 
dem regelmäßigen Entgelt das auf die geleistete 
Arbeit entfallende Entgelt. 

(4) Bei mehrschichtiger Arbeitsweise kann 
durch Kollektivvertrag eine von den Bestimmun­
gen der Abs. 1 bis 3 abweichende Regelung ge­
troffen werden. 

Freizeit für Dienstnehmer mit eigener Wirt­
schaft 

§ 47:Dienstnehmern mit e~gener Wirbschaft i,st 
di,e zur Verrichtung von unaufschiebbaren Arbei­
ten notwendige Zeit in gegenseitigem Einver­
nehmen ohne Entlohnung freizugeben. Diese 
Freizeit bedeutet keine Unterbrechung des 
Dienstverhäl tnisses. 

Urlaub 

§ 48. (1) Dem Dienstnehmer gebührt für jedes 
Dienstjahr ein ununterbrochener bezahlter Ur­
laub. Das Urlaubs ausmaß . beträgt bei ei~er 
Dienstzeit von weniger als 20 Jahren 24 Werk­
tage und erhöht sieb. nach Vollendung des 
20. Jahres auf 30 Werktage. 

(2) Der Anspruch auf Urlaub entsteht 1m 
ersten Dienstjahr nach Zurücklegung einer 
ununterbrochenen Dienstzeit von s,echs Monaten 
(Wartezeit), sonst mit Beginn des Dienstjahres. 

(3) Alle Zeiten, die der Dienstnehmer in un­
mittelbar vorangegangenen Dienst(Lehr)verhält­
nissen zum Bund zurückgelegt hat, gelten für 
die Erfüllung der Wartezeit, die Bemessung des 
Urlaubsausmaßes und die Berechnung des Ur­
laubsjahres als Dienstzeiten. 

(4) Anstelle ,des Dienstjahres kann durch Kol­
lektivvertrag oder Betriebsvereinbarung das 
Kalenderjahr als Urlaubsjahr festgelegt werden. 
Solche Vereinbarungen können unbeschadet der 
Bestimmung des ,§ 89 vorsehen, daß 

1. Dienstnehmer, deren Dienstvertrag im lau­
fenden Urlaubsjahr begründet wurde und 
welche die Wartezeit zu Beginn des neuen 
Urlaubsjahres noch nicht erfüllt haben, für 
jeden begonnenen Monat 1/12 des Jahres­
urlaubes erhalten; ist die Wartezeit erfüllt, 
gebührt der volle Urlaub; 

2. ein höher,es Urlaubs ausmaß erstmals In 

jenem Kalenderjahr (Jahreszeitraum) ge-, 
bührt, in das (in den) der überwiegende 
Teil des Dienstjahres fällt; 

3. die Ansprüche der Dienstnehmer, deren 
Dienstverhältnis zu Beginn des neuen Ur­
laubsjahres mindestens ein Jahr gedauert 
hat, für den Umstellungszeitraum geson­
dert berechnet werden. Umstellungszeitraum 
ist der Zeitraum vom Beginn des Dienst­
jahres bis zum Ende des folgenden Kalender­
jahres oder des sonstigen vereinbarten J ah­
reszeitraumes. Jedenfalls muß dem Dienst­
nehmer für ,den UmstellungszeitralJm ein 
voHer Urlaubsanspruch und ein zusätzlicher, 
aliquoter Anspruch für den Zeitraum vom 
Beginn des Dienstjahres bis zum Beginn des 
neuen Urlaubsjahres zustehen. Auf den 
Urlaubsanspruch im Umstellungszeitraum ist 
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ein für das Dienstjahr vor der Umstellung 
g,ebührender und bereits verbrauchter Ur­
laub anzurechnen. 

(5) Invalide im Sinne des Invalideneinstellungs­
gesetzes 1969 haben in jedem 'Dienstjahr An­
spruch auf einen Zusatzurlaub im Ausmaß von 
drei Werktagen. 

Anrechnungsbestimmungen 

§ 49. (1) Für die Bemessung des Urlaubsaus­
maßes sind Bundesdienstzeiten, die keine längeren 
Unterbrechnungen als jeweils drei Monate auf­
weiseri, zusammenzurechnen. Dies.e Zusammen­
rechnung unterbleibt jedoch, wenn die Unter­
brechnung durch eine Kündigung des Dienst­
verhältnisses seitens des Dienstnehmers, durch 
einen vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund 
oder eine vom Dienstnehmer verschuldete Ent­
lassung eingetreten ist. 

(2) Für die Bemessung des Urlaubsausmaßes 
sind anzurechnen: 

1. Die in einem anderen Dienstverhältnis oder 
einem Beschäftigungsverhältnis im Sinne des 
Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBl. Nr. 105/ 
1961, im Inland zugebrachte Dienstzeit 
sowie die Beschäftigung als familieneigene 
Arheitskraft im Sj,nne aes § 3 Abs. 2 des 
Landarbeitsgesetzes, sofern sie mindestens 
je sechs Monate gedauert hat; . 

2. die über die Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht hinausgehende Zeit eines Stu­
diums an einer inländischen allgemeinbilden­
den höheren oder einer berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schule O!der einer 
Akademie im Sinne des Schulorganisations­
gesetz,es 1962, BGBl. Nr. 242, oder an einer 
diesen gesetzlich geregelten Schularten ver­
gleichbaren Schule, in dem für dieses Stu­
dium nadJ. den schulrechtlichen Vorschriften 
geltenden Mindestausmaß, höchstens jedoch 
im Ausmaß von vier Jahren. Als Zeitpunkt 
des möglichen Studien abschlusses ist beiStu­
dien, di,e mit dem Schuljahr enden, der 
30. Juni und .bei Studieri, die mit dem 
Kalenderjahr enden, der 31. Dezember anzu­
sehen. Zeiten des Studiums an einer ver­
gleichbaren ausländischen Schule sind wie 
inländische Schulzeiten anzurechnen, wenn 
das Zeugnis einer solchen ausländischen 
Schule im Sinne der Europäischen Konven­
tion über die Gleichwertigkeit von Reife­
zeugnissen (BGBl. Nr. 44/1957) oder eines 
entsprechenden internationalen Abkommens 
für die Zulassung zu den Universitäten als 
einem inländischen Reifezeugnis gleich~ 
wertig anzusehen ist oder, wenn es nach 
den. Bestimmungen des Schulunterrichts­
gesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, über die 
Nostrifikation ausländischer Zeugnisse 
nostrifiziert werden kann; 

3. Zeiten, für welche eine Haftentschädigung 
gemäß ,§ 13 a Abs. 1 oder § 13 c Abs. 1 
des Opferfürsorgegesetzes 1947, BGBl. 
Nr. 183, gebührt. Diese Anrechnung findet 
nicht statt, soweit ein Dienstverhältnis 
während der Haft aufrecht g~blieben und 
aus diesem Grunde für die Urlaubsdauer zu 
berücksichtigen ist; 

4. Zeiten der Tätigkeit als Entwicklungshelfer 
für eine, Entwicklungshilfeorganisation im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Entwicklungshilfe­
gesetz, BGB1. Nr. 474/1974; 

5. Zeiten einer im Inland zugebrachten selb­
ständigen Erwerbstätigkeit, sofern sie mm­
destens j,e sechs Monate gedauert hat. 

(3) Zeiten nach Abs. 2 Z 1, 4 und 5 sind ins­
gesamt nur bis wm Höchstlausmaß von fünf 
Jahren anzurechnen. Zeiten nach Z 2 sind 
darüber hinaus bis zu einem Höchstausmaß von 
weiteren zwei Jahren anzurechnen. 

(4) Fallen anrechenbare Zeiten zusammen, so 
sind sie für die Bemessung der Urlaubs dauer nur 
einmal zu berücksichtigen. 

Verbrauch des Urlaubes 

§ 50. (1) Der Zeitpunkt des Urlaubs antrittes 
ist zwischen dem Dienstgeber und dem Dienst­
nehmer unter Rücksichtnahme auf die Erforder­
nisse des Betriebes und die Erholungsmöglichkeit 
des Dienstnehmers zu vereinbaren. Diese Verein­
barung hat so zu erfolgen, daß der Urlaub mög­
lichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist, verbraucht werden 
kann. 

(2) Für Zeiträume, während deren ein Dienst­
nehmer wegen Krankheit, Unglücksfall, Arbeits­
unfall oder Berufskrankheit an der Dienst­
leistung verhindert ist oder während deren er 
sonst Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Ent­
fall der Dienstleistung hat, darf der Urlaubs­
antritt nicht v,ereinbart werden, wenn diese Um­
stände bereits bei Abschluß der Vereinbarung 
be~annt waren. Geschieht dies derino,ch, gilt 
der Zeitraum der Dienstverhinderung nicht als 
Urlaub. ' 

(3) Der Urlaub kann in zwei Teilen verbraucht 
werden, doch muß ein Teil mindestens sechs 
Werktage betragen. 

(4) Hat der Dienstnehmer in Betrieben, in 
denen ein für ihn zuständiger Betriebsrat errich­
tet ist, den von ihm gewünschten Zeitpunkt 
für den {Antritt seines Urlaubes oder eines 
Urlaubsteiles in der Dauer von mindestens zwölf 
Werktagen dem Dienstgeber mindestens drei 
Monate vorher bekanntgegeben und kommt eine 
Einigung zwischen dem Dienstgeber und dem 
Dienstnehmer nicht zustande, so sind die Ver­
handlungen, unter Beiziehung des Betriebsrates 
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fortzusetzen. Kommt auch dann keine Einigung 
zustande, so kann der Dienstnehmer den Urlaub 
zu dem von ihm vorgeschlagenen Zeitpunkt an­
tr,eten, es sei denn, der Dienstgeber hat während 
eines Zeitraumes, der nicht mehr als acht und 
nicht weniger als sechs Wochen vor dem vom 
Dienstnehmer vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Urlaubsantrittes liegen darf, wegen des Zeit­
punktes des Urlaubsantrittes die Klage beim zu­
ständigen Arbeitsgericht eingebracht. 

(5) Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ab­
lauf von zwei Jahren ab dem Ende d,es Urlaubs­
jahres, in dem er entstanden ist. 

Erkrankung während des Urlaubes 

,§ 51. (1) Erkrankt oder verunglückt ein 
Dienstnehmer während des Urlaubes, ohne dies 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt zu 
haben, so werden auf Werktage fallende rage der 
Erkrankung, an denen der Dienstnehmer durch 
die Erkrankung arbeitsunfähig war, auf das 
Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn die Er­
krankung länger als drei Kalendertage gedauert 
hat. 

(2) übt ,ein Dienstnehmer während seines 
Urlaubes eine dem Erholungszweck widerspre­
chende Erwerbstätigkeit aus, so findet Abs. 1 
keine Anwendung, wenn die Erkrankung (de'r 
Unglücksfall) mit dieser Erwerbstätigkeit in. 
ursächlichem Zusammenhang steht. 

(3) Der Dienstnehmer hat dem Dienstgeber 
naCh dreitägiger Krankheitsdauer die Er~ankung 
unverzüglich mitzuteilen. Ist dies aus Gründen, 
die nicht vom Dienstnehmer zu vertreten sind, 
nicht möglich, so gilt die Mitteilung als recht­
zeitig erfolgt, wenn sieunmitte1bar nach Weg­
fall des Hinderungsgrundes nachgeholt wird. Bei 
Wiederantritt des Dienstes hat der Dienstnehmer 
ohne schuldhafte Verzögerung ein ärztliches 
Zeugnis oder eine Bestätig~ng des zuständigen 
Krankenversicheru~gsträgers über Beginn, Dauer 
und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. 
Erkrankt der Dienstnehmer während eines Ur­
laubes im Ausland, so muß dem ärztlichen Zeug­
nis eine behördliche Bestätigung darüber beige­
fügt sein, daß es von' einem zur Ausübung des 
Arztberufes zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. 
Eine solche 'behördliche Bestätigung ist nicht 
erforderlich, wenn die ärztliche Behandlung 
stationär oder ambulant in einer Krankenanstalt 
erfolgte !Und hierüber eine BestätigungcLieser 
Anstalt vorgelegt wird. Kommt. der Dienst­
nehmer diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist 
Abs. 1 nicht anzuwenden. 

Urlaubsentgelt 

§ 52. (1) Während des Urlaubes behält der 
Dienstnehmer den Anspruch auf das Entgelt 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

(2) Ein nach Wochen, Monaten oder längeren 
Zeiträumen bemessenes Entgelt darf für die Ur­
laubsdauer nicht gemindert werden. 

(3) In allen anderen Fällen ist für di~ 'Urlaubs­
dauer ,das rege1mäßig.e Enngelt zu zahlen. Regel­
mäßiges Entgelt ist jenes Entgelt, das dem Dienst­
nehmer gebührt hätte, wenn der Urlaub nicht 
angetreten worden wäre. 

(4) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, 
:j.kkordähnlichen oder sonstigen leistungsbezoge­
nen Prämien oder Entgelten ist das Urlaubsent­
gelt nach dem Durchschnitt der letzten 13 yoll 
gearbeiteten Wochen unner AusscheJidung nur 
ausnahmsweise geleisteten Arbeiten zu berech­
nen. 

(5) Ist Kost ver,einbart und nimmt sie der 
Dienstnehmer während des Urlaubes nicht in 
Anspruch, so gebührt ihm an ihrer Stelle für 
jeden Urlaubstag einschließlich der in den Urlaub 
fallenden Sonn- und Feiertage eine Vergütung in 
der Höhe des Eineinhalbfachen . der für Zwecke 
der Sozialversicherung festgesetzen B,ewertungs­
sätze. 

(6) Durch Kollektivvertrag kann bestimmt 
werden, welche Leistungen des Dienstgebers als 
Urlaubsentgelt anzusehen sind. Die Berechnungs­
art für die Regelung der Höhe des Urlaubsent­
geltes kann durch Kollektivvertrag abweichend 
von Abs. 3 bis 5 geregelt werden. 

(7) Das Urlaubsentgelt ist bei Antritt des 
Urlaubes für die ganze Urlaubsdauer im voraus 
zu zahlen. 

Ablöseverbot 

§ 53. Vereinbarungen zwischen Dienstgeber 
und Pienstnehmer, die für den Nichtverbrauch 
des Urlaubes Geld oder sonstige v,ermögenswerte 
Leistungen des Dienstgebers vorsehen, sind 
rech tsunwir ksam. 

Urlaubsentschädigung 

§ 54. (1) Dem Dienstnehmer gebührt eine 
Entschädigung in der Höhe des noch ausstehen­
den Urlaubsentgeltes, wenn das Dienstverhältnis 
nach Entstehung des Urlaubsanspruches, jedoch 
vor Verbrauch des Urlaubes endet durch: 

1. Entlassung ohne Verschu1den des Dienst­
nehmers; 

2. begründeten vorzeitigen Austritt des Dienst­
nehmers; 

3. Kündigung seitens des Dienstgebers, wenn 
die Kündigungsfrist weniger als drei Monate 
beträgt; 

4. Kündigung seitens des Dienstgebers, wen~ 
die Kündigungsfrist mindestens drei Monate 
beträgt und der Urlaub während der Kündi­
gungsfrist nicht verbraucht werden konnte 
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oder dem Dienstnehmer der Urlaubsv.er­
brauch während der Kündigungsfrist nicht 
zumutbar war; 

5. Zeitablauf, einvernehmliche Lösung oder 
Kündigung seitens des Dienstnehmers, wenn 
in diesen Fällen bereits mehr als die Hälfte 
des Urlaubsjahres verstrichen ist. 

(2) Eine Entschädigung im Sinne des Abs. 1 
gebührt den Erben, wenn das Dienstverhältnis 
nach Entstehung des Urlaubsanspruches, jedoch 
vor Verbrauch des Urlaubes durch den Tod des 
Dienstnehmers endet. 

Urlaubsabfindung 

§ 55. (1) Dem Dienstnehmer gebührt eine Ab­
findung, wenn das Dienstverhältnis vor Ver­
brauch des Urlaubes endet und kein Anspruch 
auf Urlaubsentschädigung besteht. Die Abfin­
dung beträgt für jede Woche seit Beginn des 
Urlaubsjahres, in dem ein Urlaub nicht ver­
braucht wurde, 1/52 des Urlaubsentgeltes. 

(2) Eine Abfindung im Sinne des Abs. 1 ge­
bührt den Erben, wenn das Dienstverhältnis 
durch den Tod des Dienstnehmers endet. 

(3) Die Abfindung gebührt nicht, wenn der 
Dienstnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig 
austritt. 

Pfändungsschutz 

§ 56. Das Urlaubsenugelt, die UrLalUbsent­
schädigung und die Urlaubsabfindung sind der 
Exekution entzogen, soweit sie nicht Unterhalts­
ansprüche betrifft. 

Allgemeine Fürsorgepflicht des Dienstgebers 

§ 57. Der Dienstgeber ist verpflichtet, hinsicht­
lich der Wohn- und Arbeitsrä~me, Maschinen, 
Betriebseinrichtungen und Arbeitsgeräte auf seine 
Kosten alle sanitären und sonstigen notwendigen 
Vorkehrungen zu treffen, die mit Rücksicht auf 
die Art der Beschäftigung und Einrichtung der 
Arbeitsstätte zum Schutze des Lebens, der Sitt­
lichkeit und der Gesundheit des Dienstnehmers 
edmderlich sind. Wenn es die Besonderheit der 
Arbeit erfordert, ist dem Dienstnehmer eine 
entsprechende Schutzkleidung zur Verfügung zu 
stellen. . 

Schutz der Frauen 

§ 58.' (1) In den Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft dürfen weibliche Dienstnehmer 
ohne Unterschied des Alters zur Nachtarbeit 
nicht herangezogen werden. 

(2) Die Nachtruhezeit darf nur verkürzt 
werden, wenn außerordentliche Umstände, wie 
drohende Wetterschläge, Elementarereignisse, Er-

krankung der Haustiere sowie sonstige erhebliche 
Gefahren für den Betrieb Nachtarbeit notwendig 
machen. 

§ 59. Weibliche Dienstnehmer, die einen eige­
nen Haushalt führen, sind ohne Schmälerung des 
Entgeltes von der Pflicht zur Leistung von Arbei­
ten an Sonn- und Feiertagen sowie an den Vor­
tagen vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten 
befreit. Allein die bei der Viehpflege und beim 
Melken notwendigen Arbeiten müssen von ihnen 
auch an diesen Tagen verrichtet werden. 

Schutz der Jugendlichen 

§ 60. (1) Unter Jugendlichen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Minderjährige zu verstehen, 
die nicht als Kinder im Sinne des § 61 Abs. 6 
gelten und. das 18. Lebensjahr noch nicht voll­
endet haben, jedenfalls aber solange sie in einem 
Lehr- oder sonstigen, mindestens einjährigen 
Ausbildungsverhältnis stehen. 

(2) Bei der Beschäftigung von Jugendlichen 
ist auf deren Gesundheit und körperliche Ent­
wicklung besonders Rücksicht zu nehmen. Es ist 
ihnen die zu,m Besuch der Berufsschule (Kurse) 
notwendige freie Zeit ohne Schmälerung des Ent­
geltes zu gewähren. 

(3) Jugendliche (Abs. 1) dürfen zur N acht­
arbeit (§ 43) und zu überstundenarbeit (,§ 42) 
nicht herangezogen werden. Arbeiten an Sonn­
und Feiertagen sind nur in besonders dringlichen 
Fällen (§ 45 Abs. 5) zulässig. 

(4) Juge!1ldli.che, die das 16. Lebensjlahr noch 
nicht vollendet haben, dürfen nicht zu Ak­
kor:darbeiten, iakkordähnlichen ArbeÜten, lei­
stungsbezo:genen Prämienarbeiten und sOlllSt1gen 
Arbeiten, bei !denen durch ein ,gest;eigertes Arbeits~ 
tempo e~n höhe11es Entgelt erzielt we11den kann, 
wie beispidswei,se Al1beiten, für ,die Entgelt ge­
bührt, :dias <liuf Arbeits(Pet;sön1ichkeits)bewet­
tungsverfahren, statistischen Verfahren, Daten­
erfassung'sverfahren, K:leinstzeitverfah11en oder 
ähnlich,en Entgeltfindungsmethoden beruht, wenn 
die damit verbundene durchs.dmittJtiche Arbeits­
leistungdie Kräfte des Jugendlichen iibersteigt, 
sowlie zu Fließa11beiten mit vorgeschriebenem Ar­
beitstempo herangezogen werden. 

(5) D~e l'egelmäßig,e Wochenarbeitszeit darf für 
Jugendtichedie ~m § 37 Abs. 1 festgelegte Stun­
denzahl nicht übers,chreiten. § 38 gilt sinng,emäß. 

(6) Jugendlichen gebührt bis zum Ende des 
Dienstjahr,es, :~n ,dem sie d<lJS 18. Lebensjahr volI­
enden, in jedem Dienstjahr einununte11brochener 
l!r1au/b von vierundzwanZ'~g Werbagen. 

(7) Den Dienstn~hmern list die für die Dur,ch­
führrun,g der JUtgndlichenunt,errsuchungen gemäß 
§ 132 a ASVGerforcleI"Liche Freizeit unte,r Fort­
zahlung des Entgeltes zu g,ewähnm. , 
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(8) Di,e Ju~endlichenunter.suchungen gemäß 
§ 132 a ASVG sind bei Jugendlichen, die erst­
malig eine Beschäftigung angetreten haben, tun­
lichst blinnen zwei Monaten durchzuführen. 

Kinderarbeit 

§ 61. (1) Ki,nder dürfen, soweit im foLgenden 
ni.cht aniderres bestimmt wird, zu Arbeiten nicht 
herangezogen werden. 

(2) AIs Kinderärbeit im Sinne dies,es Gesetzes 
gilt die entgeltliche und die, wenn a1Uch nicht 
besonders entlohnte, regelmäßige Verwendung 
von Kindern zu Arbeiten jeglicher Art. 

(3) Als Kcinderarbeit giilt nicht .cl·ie Beschäftigung 
von Kindern,' die ausschließ~ich zum Zwecke des 
Unterrichtes oder der Erziehung erfoLgt; ferner 
nicht ,die Heranziehung von Kindern zu ver­
einzelten leichten DienstJleistungen. 

(4) Die Beschäfügung Schulpflichtiger darf die 
Schulausbildung nicht beeL!J.trächtig,en. 

(5) Bei der Beschäftigung von Kindern im Sinne 
des Abs. 3 ist auf deren Gesundheit, Sicherheit 
und körperliche Entwicklung besonders Rücksicht 
zu nehmen und jede Gefährdung der Sittlichkeit 
zu vermeiden. 

(6) Unter Kindern iLm S~nne [dieses BundeSige­
setzes sind Minderjährige zu verstehen, Idie 

1. die aHgemeine Schulpflicht noch llIichtbe­
endet haben; 

2. der allgemeinen Schulpflicht nicht unterlie­
,gen oder von ihr befreit ,sind, his zum 
1. Juli des ~aJenderjahres, in dem sie das 
15. Lebensjahr vollenden. 

4. ABSCHNITT 

Berufsausbildung 

iAl1~emeine Vorschriften 

§ 62. (1) Die berufliche AusbiLdung gliedert 
sich in eine Ausblildung für die Lallldwirtschaft, 
für die Sonldergebietie der Landwirtschaft und 
für die For-stwirtschaft. 

(2) Die Ausbildung 'llmfaßt 

1. die Lehre, 
2. die fachliche Fortbil,dung. 

Lehrver hältnis 

§ 63. (1) Das Lehrverhältlllis ~st em Ausbil­
dUIligsverhäJltnis. 

(2) Als LehrilJing kann aufgenommen werden, 
w.er körperlich und !geistig gee~~net ist und die aH­
gemeine Schulpflicht erfüllt hat. 

(3) Jedem Lehding gebührt eine Lehrlings­
ent;s.ch~dig;ung, wobei auf gewährte Naturall.eii­
stungen entSiprechenld ,Rücksicht zu nehmen ist. 

. (4) Auf Verlangen ,des Lehrlings ;ist dieser noch 
drei Monate nach Beelllcli~ng des Lehrv.erhält­
nisses zu behalten (Beha1tspflicht). 

Lehrzeit 

§ 64. (1) Die Lehrzeit Id3Juert ~n a:tlen Ausbil­
dungszweigen drei }ahre. Ste' kann im !Falle 
nichllbestandener Prüfung (Abs. 5) höchstens um 
ein Jahr verlängert werden. 

(2) Zeiten ,des Besuches von einschläg~gen land­
bzw. forstwirtschaftlichen Fachschulen sind an die 
Lehrzeit im Ausmaß der tatsächlichen Dauer, je­
doch höchstens. bis zu zwei Jahren einzurechnen. 

(3) Die erSllen drei Monate der Lehrzeit gelten 
als Probez,eit, während Ider das Lehrverhältnis 
von beiden Teilen ohne Anga.be von Gründen 
jederzeit gelöst werden kann. Die Probezeit wiftd 
in die Lehrzeit eing,erechnet. 

(4) N ach IOl1dnung~gemäßer Beendigung der 
Lehrzeit list dem Lehrling ein Zeugnis auszu­
stellen. 

(5) Am Ende ,der LehrZJeit kann sich der 
Lehrling der. Facharbeiter- bzw. Gehilfenprüfung 
unterziehen. Wil1d die Prüfung hestanden, ist dem 
Lehrling ein Prüfungszeugni-s auszustellen. 

Lehrvertrag 

§ 65. (1) Das Lehrverhältnis wird dur,ch den 
Lehrvertr~ Igereg,elt. 

(2) Der Lehrv,ertrag Ibedarf ,der Schriftform 
und hat jedenfaLls Bestimmungen zu enthalten 
über 

1. den Zeitpunkt des Beglinnes und die Dauer 
des Lehrverhältriisses, 

2. den AUisbilldungszweig, für den der Lehr­
,ling ,aufgenommen wird, und 

3. die Lehftlin~sentschädigung. 

. (3) Im Falle der Minderjähr~gkeit des Lehr­
stellenwerbers üst der Vertrag durch dessen ge­
setzJl:ichen V,ertreter abzuschließen. 

(4) Der Abschluß des Lehrvertrages durch den' 
gesetzlichen Vertreter des Lehrlings bedarf nicht 
der Einwilligung ,des Vormundschaftsgerichtes. 

, (5) Eine Ausfertigung des Lehrvertrages ist dem 
Lehrling, wenJn dieser minderjähl11g ist, seinem 
gesetzlichen Vertreter auszuhänd'igen. 

(6) Der Lehrvertra,g erbischt mit Beendigung 
des Lehrverhältnisses 'Q§ 69). 

Pflichten des Lehrlings 

§ 66. (1) Der Lehrling hat ,den Anordnungen 
der Vorgesetzten willig und genllJu nachzukom­
men und ,die rihm übertragenen Arbeiten gehor­
sam, fleiß1g und IgeW'issenhaft auszuführen. 
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{2) Der Lehrling ist verpflichtet; diie Unfall­
verhütungsvorschriften ;genau zu beachten, di,e 
ihm anvertra'Uten Geräte und Maschinen pfleg­
lich· zu behandeln 'UIlid mit .den ihm anvertrau­
ten Trieren sorgsam !Umzugehen. 

(3) Er ist s.chließlich verpflichtet, ·den vorge­
sdu1iebenen Berufsschulunterricht und die Fach­
kurse regelmäßig 'Und pünktlich ZiU !besuchen. 

Ausbildungspflicht 

§ 67. (1) Der Lehrling ist in seinem Bach 
gründLich auswbilden und mit allen Arbeiten, 
die für :den Benuf notwendig silnd, vertraut zu 
machen .. 

(2) . Dem Lehr!ll~ng ist die zum Besuch der 
Berufsschule und der vovgeschriebenen F,achkurse 
notwendige Zeit ohne Schmälerung. des Entgel­
tes freizugeben. Er ist zum Besuch des Unterrich­
tes anzuhalten; ,die ;überwachung des Schulbe­
suches ist durch An- und Abmeldung bei. der 
Schulleitmng zu ermöglichen .. 

(3) Der Lehriling ist auf ,die Gefahren der 
ArbeJit und ,insbesondere auf die Unfa,llverhü­
tungsvorschriften aufmerksam zu machen. Die 
notwendil!;en Geräte und Maschinen sind ihm 
in unfiaHsicherem Zustand zur Verfügung zu. 
stellen. 

Betriebliche Lehrlingsaus~ildung 

§ 68. (1) Die Lehr.Iingsausbiildung darf nur in 
solchen Dienststel,len erfolgen, welche die ent­
spr,echenden betrieblichen Einrichnungen für eine 
zweckentsprechende und ausreichende Ausbildung 
hahen. 

(2) Die Lehrlingsausbildung darf weiters nur 
durch sdl1che Personen erfoLgen, rderen Lebens­
wandel in staatsbür,gerlicher und sittlicher Hin­
sicht einwandfrei ist und welche die erforderliche 
fachLiche E'ignung (Ahs. 3) aufweisen. 

(3) hIs für die Lehrilin~a:usbi1dung fachEch 
geei.gnet ,sind anz.usehen: 

1. Personen mit abgeschlossener einschlägiger 
HochschulbiLdung ;' 

2. Absolventen eihschFäg~ger höherer land- und 
forstWirtschaftlicher Lehranstalten; 

3. Ahsolventen der Bundesförsterschulen; 
4. Personen, die lin dem jeweiligen AUSJbildungs­

zweig die Meisterprüfung abgelegt haben. 

Beendigung .des Lehrverhältnisses 

§ 69. Das Lehrverhältnis endet in folgenden 
Fällen: 

1. Mit Aiblauf der rin § 64 angeführten Zeit; 
2. Tod des Lehrlings; 

3. UnmÖiglichkeitauf seiten des Lehrherrn oder 
des LehrLings, die eingegangenen Verpflich­
tungen zu erfüllen; 

4. durch Auflösung aus wichtigen Gründen 
('§ 70); 

5. durch Künrdig;ung (§ 71); 
6. bei Auflösung des Lehrbetriebes. 

A~flösung des Lehrverhältnisses 

§ 70. {I) Das Lehrverhältnis kann vor Ablauf 
der Lehrzeit nur aus WTichtig,en Gründen gelöst 
werden; solche sind insbesondere auf Seite 

,a) des Lehrherrn, 
1. wenn sich unzweifrelhaftherausstellt, daß der 

Lehrling zur Erillernung Ides. Berufes un­
tauglich ist; 

2. wenn der Lehrling sich eines Diebsnahles, 
einer Veruntreuung oder e~ner sonstig,en 
strafbaren Handlung schuldig gemacht hat, 
welche ihn vertra'UensUrnwüvd~g erscheinen 
läßt; 

3. wenn der Lehrling die Arbeit wiederholt un­
befugt ver]assen hat oder ,beharrlich seGne 
Pflichten vemachlässigt; . 

4. wenn der Lehrling über sechs Monate wegen 
Krankheit an der Arbeit verhindert ist; 

5. wenn der Lehrling durch mehr als drei 
Monate tin Haft gehalt,en wir;d; 

h) des Lehrlings oder ,seines' gesetzlichen Ver­
treters, 

1. wenn d1ie Aushildungspflicht nimt erfüllt 
wird; 

2. wenn der Lehrling ni.cht lOhne Schaden für 
seine Gesundheit im Lehrverhältnis bleiben 
kann; 

3. wenn der Dienstgeber (Vorgesetzte) sich 
we'!1gert, den Lehrling gegen Tätlichkeiten, 
VerLetzungen der Sitcliichkeit oder erhebliche 
Ehrverletzungeneines . Mitbeschähigten zu 
schützen; 

4. wenn die Bestimmungen des § 60 (Schutz der 
Jugendlichen) dauernd verletzt werden. 

Kündigung 
§ 71. Das Lehrverhälttllis kann vom Lehding 

oder seinem gesetzlichen V,ertreter v~erzehntä;gig 
zum Monatsende gekündigt wer.den, wenn na.ch­
geWTiesen wird, daß der Lehding seinen Beruf 
aus stichhältigen Gründen ändert oder wenn er 
von seinen Eltern wegen eingetretener Verände­
rung der VerhäItnisse w ihrer Pflege oder zur 
Führung lihrer Wirtschaft benötigt wil'd. 

Ausbildung in der Landwirtsmaft 
§ 72. Die Bel'ufsaushiIdung ~n Ider Landwirt­

schaft gliedert sich in die Ausbildung 
1. zum landwirtschaftlichen Facharbeiter, 
2. zum Meister. 
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§ 73. (1) Die Ausbildung zum landwirtschaft­
lichen Facharbeiter erfolgt durch die Lehre. 

(2) Die Lehrzeit dauert drei Jahre. Eine in den 
Sondergebieten der Landwirtschaft zurückgelegte 
Lehrzeit ist unter Bedachtnahme auf die Ver­
wertbarkeit des bisher Gelernten unter Berück­
sichtigung des Ausbildungsstandes des Lehrlings 
im Ausmaß von höchstens zwei Jahren in die 
Lehrzeit einzurechnen. 

(3) Nach ordnungsgemäßer Beend~gung ,der 
Lehrzeit und Besuch der vorgeschriebenen Be­
rufsschule und F,a.chkurse ist ,der Lehrling zur 
Facharbeiterprüfung zuzulassen. Die erfolgreiche 
Ablegung dieser Prüfung berechtigt zur Führung 
der BerufsbezeichnuIljg "bndwirtschaftlicher Fach­
arbeiter" . 

§ 74. Dem landwinschaftlichen Facharbeiter ist 
ein Zeugnis über besondere Fähigkeiten auf den 
Fachgebieten Almwirtschaft, Melken, Saatzucht, 
Pfer.dezucht, Rinderzucht, Schweinezucht, Schaf­
zucht oder Landmaschinenwesen auszustellen, 
wenn er eine Zusatzprüfung über ,das betreffende 
Fachgebiet erfol<greich abgelegt hat. 

§ 75. Nach einerdreijährig,en Verwendung als 
landwirtschaftlicher Facharbeiter und erfolgrei­
cher AbsolViierung einer landwirtschaftlichen Fach­
schule oder eines gIeichwertigen Lehrganges (Mei­
sterlehrganges) ist der landwirtschaftliche Fach­
arbeiter zur Meisterprüfung zuzulassen. Durch 
die erfolgreiche Ablegung dieser Prüfung, bei 
der Kenntnisse und Fähigkeiten auf· lallen Ge­
bieten der Landwirtschaft nachgewi,esen wetiden 
müssen, erwirbt er .die Berufsbezeichnung "Land­
wirtschaftsmeister". Hat sich der landwirtschaft­
liche Facharbeiter im Sinne des § 74 spezialisiert 
und kann ·er neben allgemeinen . Kenntnissen auf 
dem Gehiet der La;ndwirtschaft besondere Kennt­
nisse in diesem Fachgebiet nachweisen, so erwirbt 
er den Titel "Meister" mit der Bezeichnung des 
betreffenden Fachgebietes. 

Ausbildung in den Sondergebieten der Landwirt­
schaft 

§ 76. Sonder,gebiete 'der Landwirtschaft Slind 
die l:indliche Hauswirtschaft, der Gartenbau, der 
Weinbau einschließlich der Kellerwirtschaft, der 
Obstbau e~ns.chLießlich Obstbaumpflege, die Mol­
kerei- und Käsereliwirtschaft, die Fischereiwirt­
schaft, die Geflügelwirtschaft 'llnd die Hienen­
wirtschaft. 

§ 77. Die Berufsausbildung in den Sonderge­
bieten der Landw,irtschaft gliedert sich in die Aus­
biildung 

1. zum Gehilfen, 

2. zum Meister. 

§ 78. (1) Die Ausbildung zum Gehilfen erfolgt 
durch .die Lehre. 

(2) Die Lehrzeit dauert drei Jahre. Eine in der 
Landwirtschaft öder in den Sondergebieten der 
Landwirts.chaft zurückgelegte Lehrz·eit ist unter 
Bedachtnahme auf die Verwertbarkeit. des bisher 
Gelernten und unter Berücksichtigung des AIllS­
bildungsstandes des Lehrlings im Ausmaß von 
höchstens zwei Jahren lin die Lehrzeit einzurech­
nen. 

(3) Nach ordnungsgemäßer Beendigung der 
Lehrzeit und Besuch .dervorg.eschriebenen Berufs­
schule und Fachkurse ist "der Lehrling zur Ge­
hilfenprüfung zuzuLassen. Die erfolgreiche Ab­
legung dieser Prüflung <berechtigt zur Führung 
der B.erufsbezeichnung "Gehilfe" mit der Bezeich­
nUll;g ,des Sondergebietes (zB Gärtnergehilfe). 

§ 79. Nach einer Gehilf.enzeit von drei Jahren 
und erfolgreicher Absolvierung e~ner einschlägi­
gen Fachschule oder eines gleichwertigen Lehr­
ganges (Meisterlehrgaüges) '~st der Gehilfe zur 
Meisterprüfung zuzulassen. Durch die erfolgreiche 
Able~ung dieser Prüfung, bei der Kenntnisse und 
Fäh~gkeiten a-uf dem jeweiligen Sondergebiet 
nachgewiesen werden müssen, erwirbt er die Be­
ruf.sbezeichnung "Meister" mit der Bezeichnung 
des Sondel1gebietes (zB Gärtnermeister). 

Ausbildung in der Forstwirtschaft 

§ 80. Die AUSIbildung in der Forstwirtsch·aft 
gliedert sich in die A'llsbi~dung 

1. zum ,Forstfacharheiter {Forstgartenfacharbei-
ter), . 

2. zum Meister. 

§ 81. (1) Di,e Ausbildung zum Forstfacharheiter 
erfolgt durch die Lehre. 

(2) Die Lehrzeit dauert !drei Jahre. Eine an der 
Landwirtschaft oder in Berufen, die der 
For,stwirtschaft verwandt sind, zurückgelegte 
Lehrzeit ist unter Bedachtnahme auf die Ver­
wertbarkeit des hisher Gelernten und unter Be­
rücksichtJ~gung ides AusJbildungsstandes des Liehr­
lings im Ausmaß von höchstens zwei Jahren in 
die Lehrzeit einzurechnen. Unter verwandten Be­
rufen ~;ind solche zu verstehen, in welchen Arb~i­
ten ähnlicher Art wie in ,der ForstWlirtschaft v,er­
richtet werden (zB Zimmermann, 'fiscl:rter). 

.1(3) Nach oridnun:gsgemäßer Beendigung der 
Lehrzeit und Besuch ,der vorgeschriebenen Berufs­
schule und Fa.chkurse ist der Lehrling zur FadJ.­
arbeiterprüfung ZJUwlas.sen. Die erfolgreiche Ab­
legung dieser Prüfung berechtigt zur Führung der 
Betmhbezeichnung "Foristfacharbeiter". 

(4) Die Au~bi.Ldung in der Forstwirtschaft kann 
auch lausschließlich auf dem Gebiet der Forst­
pflanzenerzeugunrg erfolgen. Die Hestimmungen 
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der Abs. 1 bis 3 gehen sinngemäß. Die erfolg­
reiche Ablt;g;ung der Prüfung berechtigt zur Füh­
rung der Berufsbezeichnung "Forstgartenfachar­
beiter". 

§ 82. Dem F,orstfacharbeiter ist ein Zeugnis 
über eine' besondere Fäh~gkeit auf dem Gebiet 
der Harzw,irtschaft auszustel1e.n, wenn 'er dar­
über eine Zusatz prüfung erfolgreich abgelegt hat. 

§ 83. (1) Nach einer ,praktischen Betätigung 
von drei Jahren und erfo'Igreicher Absolvierung 
einer Fachs,chule oder eines ,gleichwerti&en Lehr­
gianges (Meisterlehrgang,es) ist der Forstfacharbei­
ter zur Meisterprüfung zuzulassen. Bei dieser 
Prüfung hat der Forstfacharbeiter allgemeine 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf sämtlichen Ge­
b~eten der Forstwirtschaft nachzuweisen. 

(2) Nach einer praküschen Betätigung von 
dr,ei Jahren und erfolgreicher Absolvierung einer 
Fachschule oder eines gleichwerügen Lehrganges 
(Meisterlehrganges) ist der Forstgartenfacharheiter 
zur Meist,erprüfung zuzulassen. Bei dieser Prü­
fung hat der Forsufiartenfacharbeiter allgem~ine 
Kenntnisse unJd 'Fähigkeiten auf sämtlichen Ge­
bieten der ForstWlirtschaft, insbesondere auf dem 
Gebiet der Forstpflanzenproduktion und KUI.cur­
pflege, nachzuweisen. 

(3) Durch die erfolgreiche Ablegung der Prü­
fung wird die Berufsbezeichnung "Meister" er­
worben; der Berufsbezeichnung ist das jeweil~ge 
Fachgebiet, auf dem die Prüfung abgelegt wurde, 
beizufüg,en. 

Besuch der land- und forstwirtschaftlichen Berufs­
schule und der Fachkurse 

§ 84. (1) Während der Lehrzeit ist der Besuch 
der Land- und forstwirtschaftLichen Berufss.chule 
im Rahmen der bestehenden Schulvorschriften 
Pf!.icht. 

(2) In jedem Lehrjahr, in welch'em der Lehr­
ling keine B,erufsschule oder keine eil1JSchlägige 
Fach,s.chule besucht, hat er einen Fachkurs in der 
Dauer von mindestens einer Woche zu besuch,en. 

Kurse und Lehrgänge 

§ 85.' (1) In den Kursen und Lehrgängen ist 
das für die Erreichung des in Betracht kom­
menden Ausbildungszieles erforderliche Fachwis­
sen zu vermitteln. Insbesondere muß 

1. ein Fachkurs geeignet sein, das für die Ab­
legung der in Betracht kommenden Fach­
arbeiter- oder Gehilfenprüfung erforderliche 
Fachwissen unter Berücksichtigung der in 
der Lehre er~orbenen praktischen Kennt­
nisse zu vermitteln, 

2. ein Vorbereitungskurs geeignet sein, dieses 
Fachwissen unter Berücksichtigung der in der 
betreffenden Tätigkeit erworbenen prakti­
schen Kenntnisse zu vermitteln, 

3. ein Meisterlehrgang geeignet sein, den 
Lehrstoff in den in Betracht kommenden 
Fachgegenständen im gleichen Umfang zu 
vermitteln wie die einschlägige Fachschule. 

(2) Der Besuch der Fachkurse, Vorbereitungs­
kurse und Lehrgänge kann durch den erfolg­
reichen Besuch eines diesen entsprechenden' Kur­
ses beziehungsweise Lehrganges bei den land­
und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fach­
ausbildungsstellen (§ 105 Abs. 2 des Landarbeits" 
gesetzes) ersetzt werden. 

Prüfungen 

§ 86. (1) Die ~n diesem Bundesgesetz 'vorge­
sehenen Prüfungen sind vor einer Prüfungs­
kommission abzulegen, der mindestens je' zwei 
Vertreter der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite 
sowie ein Vertreter des land- und forstwirtschaft­
lichen Schulwesens anzugehören haben. Alle Mit­
glieder der Prüfungskommission müssen fach­
kundig,sein. 

(2) Die Prüfung soll darüber Aufschluß geben, 
ob sich der Prüfungswerber die für den betref­
fenden Berufszweig in der jeweiligen, Ausbil­
dungsstufe erforderlichen Kenntnisse und Fähig­
keiten in zumindest genügendem Ausmaß an-. 
geeignet hat. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die aus 
den einzelnen Prüfungsgegenständen gebildete 
Gesamtnote zumindest auf "genügend" lautet. 

(4) über die mit Erfolg abgelegte Prüfung ist 
ein Zeugnis auszustellen, das die durch die Prü­
fung erworbene Berufsbezeichnung zu· enthalten 
hat. Bei ~rfolgreich abgelegten Zusatzprüfungen 
sind die Gegenstand der Prüfung gewesenen be­
sonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse zu be­
scheinigen. 

(5) Die den Prüfungen nach diesem Bundes­
gesetz entsprechenden Prüfungen bei den land­
und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachaus­
bildungsstellen gelten als Prüfungen im Sinne 
dieses Bundesgesetzes, wenn diese Prüfungen 
unter Einhaltung der von den land- und ,forst­
wirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungs­
stellen anzuwendenden Prüfungsvorschriften ab­
gehalten wurden. Prüfungszeugnisse über solche 
mit Erfolg abgelegte Prüfungen gelten als Prü­
fungszeugnisse im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

Ausnahmebestimmungen 

§ 87. (1) Absolventen der Universität für 
Bodenkultur in Wien und Absolventen einer 
höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstalt, sind zu den Meisterprüfungen ohne Er­
bringung weiterer Voraussetzungen zuzulas~en. 

(2) Zur Facharbeiter- beziehungsweise Gehil­
fenprüfung ist auch zuzulassen, 

1. wer die erfolgreiche Absolvierung einer mitt­
leren landwirtschaftlichen Fachschule oder 
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den Besuch einer höheren landwirtschaft­
lichen Lehranstalt in der Mindestdauer von 
drei Jahren, jeweils in Verbindung mit einer 
nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht 
geleisteten einjährigen praktischen Tätigkeit 
in dem betreffenden Ausbildungszweig, 
nachweisen kann, 

2. wer das 21. Lebensjahr 'vollendet hat und 
insgesamt eine mindestens dreijährig~ prak­
tische Tätigkeit in der Landwirtschaft, in 
Sondergebieten der Landwirtschaft oder in 
der Forstwirtschaft und den erfolgreichen 
Besuch eines Vorbereitungskurses nachweisen 
kann. 

(3) Zur Forstfacharbeiterprüfung ist auch zu­
zulassen, wer nach Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht in einem der Forstwirtschaft ver­
wandten Beruf dadurch eine Ausbildung erfah­
ren hat, daß er in diesem Beruf ununterbrochen 
mindestens drei Jahre beschäftigt war und den 
erfolgreichen Besuch eines Vorbereitungskurses 
nachweisen kann. 

§ 88. (1) Bei Vorliegen einer hinreichenden 
tatsächlichen Befähigung können die für die Zu­
lassung zu einer Prüfung geforderten Voraus­
setzungen nachgesehen werden. 

(2) Die Nachsicht von Voraussetzungen für 
die Meisterprüfung darf nur erteilt werden, wenn 
der Nachsichtwerber mindestens sieben Jahre in 
einem Zweig der Land- und Forstwirtschaft prak­
tisch tätig, war und seine hinreichende tatsäch­
liche Befähigung angenommen werden kann. Eine 
hinreichende tatsächliche Befähigung ist als ge­
geben anzunehmen, wenn der Nachsichtwerber 
an einem auf '(lie Meisterprüfung vorbereitenden 
Kurs mit Erfolg teilgenommen hat. 

5. ABSCHNITT 

Vorschriften zwingenden Rechts­
charakters 

§ 89. Die Rechte der Dienstnehmer nach die­
sem Bundesgesetz können durch Dienstvertrag 
nur insoweit aufgehoben oder beschränkt wer­
den, als dieses Bundesgesetz ausdrücklich abwei-

, chende Vereinbarungen zuläßt. 

6. ABSCHNITT 
Ge b ü h ren r e c h t I ich e B e s tim m u n-

gen 
§ 90. Von der Gebührenpflicht im Sinne des 

Gebührengesetzes 1957 sind befreit: 
1. Lehrverträge und Dienstscheine, 
2. Lehrzeugnisse im Sinne des § 64 Abs. 4, 

3. Bescheinigu~gen über den Besuch von Kur­
sen, 

4. Prüfungszeugnisse über eine gemäß §,§ 73, 
74, 78, Sl, 82 und 87 Abs. 2 und 3 er­
folgte Ausbildung'sowie 

5. alle Eingaben in Angelegenheiten der Be­
rufsausbildung. 

7. ABSCHNITT 
übe r g a n g s- und S chI u ß b e s t i m-

mungen 

§ 91. Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die­
ses Bundesgesetzes auf Grund der Landarbeits­
ordnungen in einem Bundesdienstverhältnis ste­
henden Land- und Forstarbeiter sowie land- und 
forstwirtschaftlichen Lehrlinge gelten ab diesem 
Zeitpunkt als l,and- und Forstarbeiter bezie­
hungsweise Lehrlinge im Sinne dieses Bundes­
gesetzes. Kollektivverträge, Betriebsvereinbarun--' 
gen und Einzeldienstverträge bleiben insoweit 
unberührt, als sie für die Dienstnehmer günsti­
gere Regelungen enthalten als dieses Bundesgesetz. 

§ 92. Die als bundesgesetzliche Vorschriften 
geltenden arbeitsrechtlichen Regelungen in Lan­
desgesetzen werden, soweit sie die unter den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden 
Dienstnehmer betreffen, aufgehoben. 

8. ABSCHNITT 
In k r a f t t r,e t e n 

§ 93. Dieses Bundesgesetz tritt mit XXXXXX 
XXXX in Kraft. 

9. ABSCHNITT 

, Voll z ie h u n g 

§ 94. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist der Bundeskanzler, in Angelegenheiten je­
doch, die nur den Wirkungsbereich eines Bundes­
minister betreffen, dieser Bundesminister, be­
traut. 
! 
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Erläuterungen 

A. Allgemeines Inkrafttretens des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
. (1. Jänner 1973) unterstanden aber auch die 

SeIt der Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, land- und forstwirtschaftlichen Betriebe des Bun­
BGBl. Nr. 444, um faßt der Begriff "Dienstrecht" . des der Land- und Forstwirtschaftsinspektion. 
alle Bediensteten der Gebietskörperschaften. Mit Für die in diesen Betrieben beschäftigten ,Bedien­
dem Inkrafttreten diese~ Novelle am ~. Jä.nner steten war zu diesem Zeitpunkt das Land-
1 ~75 fällt .?a~er das DIenstrecht der m emem arbeitsgesetz sowie die hiezu ergangenen Lan­
Dlenstv,erhalu:us z~m Bund stehenden Land- desausführungsgesetze maßgeblich. Damals war 
und ForstarbeIter mcht mehr unter Art. 12 Abs. 1 nämlich auch das Arbeiterrecht und der Arbei­
Z 6 B-VG,. wonach hi~sichtlich des Arbeiter- ter- und Angestelltenschutz der Bediensteten in 
rechtes SOWIe des Arbelter- und :Angestellten- land- und forstwirtschaftlichen Betrieben des 
s~utzes der land- und fo~stwirtschaftlichen Ar- Bundes kompetenzrechtlich als eine Angelegen­
belter und Angestellten dIe Grundsatzgesetzge- heit des Arbeiterrechtes sowie des "Arbeiter­
bung Bun~essache, die Ausfü~rungsgesetzgebung und Angestelltenschutzes, soweit es sich um land­
und VollZIehung Landessache 1st. Auf Grund der und forstwirtschaftliche Arbeiter und Ange­
neuen Verfassungsrechtslage ist das Dienstver- stellte handelt", im Sinne des Art. 12 Abs. 1 
hältnis der Land- und Forstarbeiter des Bundes Z 4 B-VG in der Fassung vor der B-VG-Novelle 
nunmehr aus dem Titel des Kompetenztatbe- 1974, zu qualifizieren. 
standes "Dienstrecht und Personalvertretungs-
recht der Bundesbediensteten" (Art. 10 Abs. 1 Seit dem Inkrafttreten der B-VG-Novelle 1?74 
Z 16 B-VG) zu reg~ln. ,am 1. Jänner 1975 sind diese AngelegenheIten 

. nunmehr Bundessache in Gesetzgebung und Voll­
G~mäß Art .. XI der B-VG-Novelle 1974 m ziehung (Art. 10 Abs. 1 Z 16 B-VG). Im Hin-

Verbmdung mIt §. 2 des übergangsgesetzes vom blick auf Art. XI Abs. i der B-VG-Novelle 1974 
1. Oktober 1920 m der Fassung BGBI. Nr. 368/ k _ t Bed chtn hme auf die dort an-

2 d d · d L" d . A f"h ann un er a a 
19 5 wur en Ie vo~ en an ern m us u - geordnete sinngemäße Anwendbarkeit des § 6 
rung zum LandarbeltSgesetz, BG~l. Nr . . 140/ des übergangsgesetzes 1920 auf den Verfassungs-
1948, und zum Land- und forstWIrtschaftlIchen "b' . Z m hang mI't der B VG 

f b'ld' I / u ergang 1m usam en - -
Beru saus I ungsges~tz, BGB. Nr. 1~7 1952, Novelle 1974 _ davon ausgegangen werden, daß 
erlassenen Lan~.ar?eIts- bzw. Berufsausbildung~- die die Zuständigkeit der Land- und Forstwirt­
ordnungen bezuglIch der Land- und Forstarbel- ch ft . kt' n fu"r den im vorliegenden Fall 

d B d . W' k J" 19 s a smspe 10 
ter es un es mIt Ir ung vom. 1. .ann~: 75 in Betracht kommenden Personenkreis regelnden 
zu Bundesg:setzen, .und zwar JeweIls. fur das Bestimmungen in der Weise als abgeändert anzu­
Bundesland, m dem SIe erlassen worden smd. sehen sind, daß an die Stelle der Land- und 

Die Ausführungsgesetze der Länder sind nur Forstwirtschaftsinspektion ab diesem Zeitpunkt 
insoweit als partikuläres Bundesrecht anzuwen- die Arbeitsinspektion im Sinne des Arbeits­
den, als keine vom Bundesgesetzgeber erlassenen inspektionsgesetzes 1974, BGBl. N r. 143, als un­
Rechtsvorschriften bestehen; als Beispiel für be- mittelbare Bundesbehörde tritt. 
reits anwendbares, vom Bundesgesetzgeber ge­
schaffenes Recht sei das Arbeitnehmerschutz­
gesetz, BGBl. Nr. 234/1972, erwähnt und dessen 
Anwendbarkeit auf die Land- und Forstarbeiter 
des Bundes im folgenden erläutert. 

Gemäß § 1 Abs. 3 lit. ades Arbeitnehmer-
. schutzgesetzes finden die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes unter anderem auf die der Land­
und Forstwirtschaftsinspektion . unterstehenden 
Betriebe keine Anwendung. Im Zeitpunkt des 

An diesen verfassungsrechtlichen Befund ist 
nun die Frage zu knüpfen, ob im Hinblick auf 
diese zuständigkeitsrechtlichen Veränderungen 
auch§ 1 Abs. 3 lit. ades Arbeitnehmerschutz­
gesetzes in einem neuen Licht zu sehen ist. 
Diese Frage ist zu bejahen: 1m Hinblick auf den 
verfassungsrechtlich begründeten Entfall der Zu­
ständigkeit der Land- und Forstwirtschafstinspek-' 
tion für die land- und forstwirtschaftlichen Be­
triebe des Bundes ist nämlich davon auszugehen, 

326 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 24

www.parlament.gv.at



326 der Beilagen 19 

daß seit 1. Jänner 1975 das Arbeitnehmerschutz­
gesetz auch auf diese Betriebe anzuwenden ist. , 

Darüber hinaus sind unter anderem bereits 
folgende bundesgesetzliche Vorschriften anzu-
wenden: ' 

1. Das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBL Nr. 22/ 
1974, 

2. das Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBL 
Nr.143, und 

3. das Mutterschutzgesetz 1979, BGBL Nr. 221. 

Der Geltungsbereich dieser Gesetze wird durch 
den Entwurf nicht berührt. 

Eines der Hauptanliegen des Entwurfes ist die 
übernahme der seit 1. Jänner 1975 erfolgten 
Weiterentwicklung des Landarbeitsrechtes unter 
Wahrung der Rechte der Bediensteten. Da die 
in den Landarbeitsordnungen normierten Rechte 
und Pflichten bundesländerweise Unterschiedlich 
geregelt sind, wurde der Versuch unternommen, 
einen möglichst großen gemeinsamen Nenner zu 
finden. Wo dies wegen zu großer Unterschiede 
nicht verwirklicht werden konnte, sollen die Ab­
weichungen kolIektivvertraglich berücksichtigt 
werden. 

Um die materielle Rechtslage bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung der bereits erwähnte'n Fort­
entwicklung des Landarbeitsrechtes weitgehend 
unangetastet zu lassen, wurde der Entwurf in 
Anlehnung an das Landarbeitsgesetz, das Land­
und forstwirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz 
sowie die Ausführungsgesetze der Länder gestal­
tet. Dabei wurden Bestimmungen ausgeschieden, 
die 

1. im Bundesdienst unanwendbar wären (zB 
Regelungen über familieneigene Arbeits­
kräfte) oder 

2. infolge der Weiterentwicklung auf anderen 
Rechtsgebieten nicht mehr notwendig sind 
(so ist zB die Koalitionsfreiheit bereits durch 
die Europäische Menschenrechtskonvention 
garantiert). 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus Art. 10 
Abs. 1 Z 16 B-VG ("Dienstrecht und Personal­
vertretungsrecht der Bundesbediensteten"). , 

Da der Entwurf eine Beibehaltung der bisheri­
gen materiellen Rechtslage zum Gegenstand hat, 
wären aus der Vollziehung keine finanziellen 
Mehrbelastungen für den Bund zu erwarten. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu den §§ 1 und 2: 

Der, Geltungsbereich wurde in Anlehnung an 
die Definitionen des ersten Abschnittes des Land­
arbeitsgesetzes festgelegt. Dadurch ist sicherge­
stellt, daß diejenigen Land- und F'orstarbeiter des 
Bundes, auf die früher das Landarbeitsgesetz an­
zuwenden war, nunmehr unter die Bestimmun-

gen dieses Entwurfes fallen. Dazu gehören insbe­
sondere die Arbeiter bei den Österreichischen 
Bundesforsten, in den land- und forstwirtschaft­
lichen Betrieben des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, der Universitäten 
und' höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalten 
sowie der Heeres-Land- und Forstwirtschaftsver­
waltung Allentsteig. Die ausdrückliche Nennung 
der Heeres-Land- und Forstwirtschaftsverwaltung 
Allentsteig dient der Rechtssicherheit, weil zwei­
felhaft ist, ob auf diesen Betrieb alle im § 2 
Abs. 1 geforderten Voraussetzungen zutreffen. 

Bei der Formulierung des Geltungsbereiches 
wurden gleichzeitig die beim Bund herrschenden 
Verhältnisse berücksichtigt, indem beispielsweise 
die Regelungen über familieneigene Arbeits­
kräfte oder über Genossenschaften nicht über­
nommen werden sollen. 

Die ausdrückliche Herausnahme der im Be­
reich des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft bei der Verwaltung der Bundes­
gärten ständig verwendeten Arbeiter (,§ 1 Abs. 1) 
soll eine Derogation der Verordnung der Bundes­
regierung vom 1. März 1955, BGBL Nr. 48, mit 
der diese Bediensteten dem Anwendungsbereich 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 unterstellt 

, werden, vermeiden. 

Allgemeines zu_ den nachfolgenden Paragraphen 

Die folgende~ Paragraphen entsprechen über­
wiegend den Bestimmungen des Landarbeitsge­
setzes. Wo keine Abweichungen gegenüber den 
entsprechenden Regelungen des Landarbeitsge­
setzes bestehen, reicht daher ein bloßer Hinweis 
aus. 

Zu§ 3: 

Entspricht § 6 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 4: 

Entspricht § 7 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu§5: 

Entspricht§ 8 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 6: 

Entspricht § 9 des Landarbeitsgesetze's. 

Zu § 7: 

Entspricht ,§ 10 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 8: 

Entspricht ,§ 11 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 9: 

Entspricht § 12 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 10: 

Entspricht § 13 des Landarbeitsgesetzes. 
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Zu § 11: Zu § 21: 

Entspricht § 14 des Landarbeitsgesetzes. Entspricht § 22 c des Land;lrb~itsgesetzes. 

Abs. 3 enthält zusätzlich zu den Bestimmungen 
des· Landarbeitsgesetzes eine Regelung über die Zu § 22: 
anteilsmäßige Höhe von Remunerationeri und Entspricht § 22 d des Landarbeitsgesetzes. 
besonderen Entlohnungen für den Fall, daß das 
Dienstverhältnis nicht das ganze Kalenderjahr Zu § 23: 

Entspricht § 23 ·des Landarbeitsgesetzes. 
über dauert. Khnliche Bestimmungen enthalten 
alle Landarbeitsordnungen mit Ausnahme der 
Steiermärkischen und des Vorarlberger Land-
und Forstarbeitsgesetzes. ' Zu § 24: 

Zu § 12: 
Entspricht§ 15 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu§ 13: 
. En~spricht ,§ 16 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu§ 14: 
Entspricht § 17 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 15: 

Entspricht inhaltlich im wesentlichen § 19 des 
Landarbeitsgesetzes. Der Hinweis auf die "For­
derungen der Gesundheit" usw. stammt noch 
aus einer Zeit, in der keine detaillierten Dienst­
nehmerschutzbestimmungen sowie bau- und ge­
sundheitspolizeilichen Vorschriften galten. ,Der­
artige Regelungen sind daher im. Rahmen dieses 
Entwurfes nicht mehr notwendig und können 
an dieser Stelle entfallen. 

Zu § 16: 

. Entspricht § 20 des Landarbeitsgesetzes: 

Zu § 17: 

Entspricht§ 21 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu $ 18: 

Entspricht § 22 des Landarbeitsgesetzes. 

§ 22 Abs. 2 letzter Satz des Landa~beitsge­
setzes weist die Ausführungsgesetzgebung an, 
jene Stellen zu bezeichnen, deren bewilligte oder 
angeordnete Aufenthalte (es sind dies Kur- und 
Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil-und 
Pflegeanstalten, Renabilitationszentren und 
Rekonvaleszentenheimen, die aus Gründen der 
Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der 
Arbeitsfähigkeit bewilligt oder angeordnet wur­
den) einen Anspruch auf Entgeltf0rtzahlung be­
gründen. Die im Abs. 2 des Entwurfes ge­
wählte Formulierung ist in ähnlicher Form in 
den Landarbeitsordnungen enthalten. 

Zu § 19: 

Entspricht §22 ades Landatbeitsgesetzes. 

Zu § 20: 

Entspricht § 22 b des Landarbeitsgesetzes. 

Entspricht § 24 ,des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 25: 

Entspricht § 25 d~s Landarbei~sgesetzes. 

Zu § 26: 

Entspricht § 26 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 27: 

Entspricht § 27 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 28: 

Entspricht § 30 .des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 29: 

Entspricht § 31 .des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 30: 

Entspricht § 32 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 31: 

Entsprich~ § 33 des Landarbeitsgesetzes. 

Der Verbrechensbegriff (lit. a) wurde im Sinne 
von Art. VIII Abs. 5 Z 2 des Strafrechtsanpas­
sungsgesetzes durch die im Strafgesetzbuch ver­
we~dete Formulierung ersetzt. 

Der Entlassungsgrund des § 33 lit. b des Land­
arbeitsgesetzes ("wenn sich der Dienstnehmer 
trotz mehrmaliger Ermahnung während der Ar­
beitszeit dem Trunke ergibt") soll nicht mehr 
ausdrücklich angeführt ,werden, da ein derarti­
ger Hinweis in modernen arbeitsrechtlichen Ge­
setzen nicht üblich ist. Gegenüber der derzeiti­
gen Rechtslage wird aber keine Kndterung ein­
treten, wyil die Aufzählung der Entlassungs­
gründe nur demonstrativen Charakter hat und 
mehrmalige Trunkenheit während der Arbeits­
zeit zweifellos einen wichtigen Grund im Sinne 
des § 31 darstellt: 

Verzichtet kann auch auf die Anführung des 
Entlassungsgrundes des unvorsichtigen Umgan­
ges mit Feuer und Licht (§ 33 lit. d des Land­
arbeitsgesetz·es) werden, weil sich eine entspre­
chende Verpflithtung des Dienstnehmers aus 
den Dienstnehmerschutzvorschriften und aus 
§ 31 Z 4 dieses Entwurfes ergibt. 
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Zu § 32: 

Entsprich~ § 34 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 33: 

Entspricht § 35 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 34: 

Entspricht § 36 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 35: 

Entspricht § 37 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 36: 

Entspricht § 38 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 37: 

Entspricht § 56 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 38: 

Entspricht § 57 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 39: 

Entspricht § 57 ades Landarbeitsgesetzes: 

. Zu § 40: 

Entspricht § 58 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 41: 

Entspricht § 58 a .des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 42: 

Entspricht § 59 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 43: 

Entspricht § 60 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 44: 

Entspricht § 61 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 45: 

Entspricht § 62 des Landarbeitsgesetzes. 

Unter Ruhetagen im Sinne des Abs. 2 sind 
die Landesfeiertage zu verstehen. Da einers.,~its 
eine nach Bundesländern differenzierte Rege­
lung in einem Bundesgesetz verfassungsrechtlich 
bedenklich ist, andererseits aber die Land- und 
Forstarbeiter des Bundes derzeit auf Grund der 
Landarbeitsol"dnungen Anspruch auf die jewei­
ligen Landesfeieruge haben, sollen diese Ruhe­
tage kollektivvertraglich gewährt werden. 

Zu § 46: 

Entspricht § 63 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 47: 

Entspricht § 64 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 48: 

Entspricht § 65 des Landarbeitsge·setzes. 

Da außer der Steiermärkischen und der Tiro­
ler Landarbeitsol"dnung alle anderen Land­
arbeitsordnungen einen Zusatzurlaub für Inva­
lide vorsehen, wurde. dieser auch in den Ent­
wurf aufgenommen. 

Zu § 49: 

Entspricht § 65 ades Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 50: 

Entspricht § 65 b des Landarbeitsgesetzes. 

Zu §51: 

Entspricht § 65 c des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 52: 

Entspricht § 65 d des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 53: 

Entspricht § 66 .des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 54: 

Entspricht § 68 des Landarbeitsgesetzes . 

Zu § 55: 

Entspricht § 69 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 56: 

. Entspricht § 70 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 57: 

Entspricht §.71 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 58: 

Entspricht § 73 ·des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 59: 

Entspricht § 74 ·des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 60: 

Entspricht § 76 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 61: 

Entspricht § 77 des Landarbeitsgesetzes. 

Allgemeines zur Berufsausbilodung: 

Die Berufsausbildung der nicht bei einer Ge­
bietskörperschaft beschäftigten Land- und Forst­
arbeiter ist im Landarbeitsgesetz, im Land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz 
und in qen Ausführungsgesetzen der Länder 
(Landarbeitsor.dnungen bzw. Berufsausbildungs­
ordnungen) geregelt. Die Landesgesetze gelten 
derzeit als partikuläres Bundesrecht auch für 
die Land- und Forstarbeiter des Bundes. 
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Die Berufsausbildungsbestimmungen des Ent- • Zu § 70: 
wurfes orientieren sich an der geltenden Rechts-' Entspricht § 102 des Larrdarbeitsgesetzes. 
lage. Insoweit' geltendes Recht übernommen, 
wird, beschränken sich die Erläuterungen auf Zu § 71: 
einen entsprechenden Hinweis. Entspricht § 103 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 62: 

Entspricht § 95 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 63: 
Entspricht §9(> des Landarbeitsgesetzes, wo­

bei die besonderen Verhältnisse des Dienst­
gebers Bund als juristische Person berücksichtigt 
wurden (f'echtliche Unmöglichkeit einer Aus­
bildung im elterlichen Betrieb bzw. der Auf­
nahme in die Haus- und Familiengemeinschaft 
des Lehrherrn). Außerdem mußte der Begriff 
"anerkannter Lehrbetrieb" eliminiert werden, 
weil eine Anerkennung durch die land- und 
forstwirtschaftlichen Lehrlings-und Fadlaus­
bildungsstellen aus kompetenzrechtlichen Grün­
den nicht in Frage kommt. Dafür enthält § 68 
Abs. 1 eine Bestimmung über die Eignung einer 
Dienststelle für die Lehrlingsausbildung. 

Zu § 64: 

Entsprid1t § ,97 des Landarbeitsgesetzes. 

Die Anrechenbarkeit des Besuches einschlägi­
ger land- und forstwirtschaftlicher FachscllUlen 
auf die Lehrzeit im Höchstausmaß von zwei 
Jahren steht im Einklang mit den Ausführungs­
gesetzen ,der Länder. 

Zu § 65: 

Entspridlt den §§ 98 und 98 ades Land­
arbeitsgesetzes. 

Zu § 66: 

Entspricht § 99 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 67: 

Entsprid1t § 100 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 68: 

Entspricht § 101 des Landarbeitsgesetzes. 

Anstelle der Anerkennung als Lehrherr und 
Lehrbetrieb ·durch .die land- und forstwirtschaft­
lichen Lehrlings- und Fachausbildungsstellen 
(§ 101 Abs_ 1 des, Landarbeitsgesetzes), die aus 
kompetenzrechtlichen Gründen nicht möglich 
ist (vgl. auch diJe Erläuterungen zu § 63), soll 
normiert werderr, daß die Lehrlingsausbildung 
nur in solchen Dienststellen erfolgen darf, 
welche clie enqpred1enden betrieblichen Ein­
richtungen für, eine zweckentspred1ende und 
ausreichende,A.usbildung haben (Abs. 1). 

'Abs. 3 steht im Einklang mit den Ausfüh­
rungsgesetzen der Länder. 

Zu §69: 
Entspricht § 101 ades Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 72: 

Entspricht § 4 des Land- und forstwirtschaft­
lichen Berufsausbildungsgesetzes (im folgenden 
kurz als Berufsausbildungsgesetz bezeichnet). 

Zu § 73: 

Entsprid1t § 5 .des Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 74: 

Entspricht § 6 des Berufsausbildungsgesetzes 
sowie den hiezu erlassenen Ausführungsbestim­
mungen der Länder. 

Zu § 75: 

Entpricht § 7 des ,Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 76: 

Entspricht § 8 des BerufsausbiLdungsgesetzes. 

Zu § 77: 

Entspricht § 9 des Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 78: 

Entspricht § 10 des Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 79: 

Entspricht § 11 des Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 80: 

Entspricht § 12 ·des Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 8J: 

Entspricht § 13 des BerufsausbiIdungsgesetzes. 

Zu § 82: 

Entsprid1t § 14 des Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 83: 
Entsprid1t § 15 des Berufsausbildungsgesetzes 

Hinsichtlid1 der Meisterausbildung auf dem 
Gebiet der Forstpflanzenerzeugung (Abs. 2) 
wurde die in den Berufsausbitdungsordnungen 
der' Länder enthaltene Regelung übernommen. 

Zu § 84: 

Entspricht § 16 des Berufsausbildungsgesetzes. 

Gemäß Abs. 2 soll der Besuch eines Fach­
kurs.es nur in jenen Lehrjahren vorgeschrieben 
werden, in welchen der Lehrling weder die Be­
rufsschule noch eine einschlägige Fachschule be­
sucht. Dadurch weicht der Entwurf insoweit 
von § 16 Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes 
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ab, als dieses Gesetz den Kursbesuch auch in 
jenen Lehrjahren v0rschr,eibt, in weldlen der 
Lehrling zwar die Berufsschule, aber keine Fac.~­
schule besucht. Die meisten Berufsausbildungs­
ordnungen tragen aber dem Motiv für diese 
Bestimmung, daß jedes Lehrjahr von einem 
theoretischen Unterricht (nicht aber unbedingt 
vom Besuch ,der Berufsschule und eines Kurses) 
begleitet werden soll, durch eine diesem Ent­
wurf ähnli,che Regelung Rechnung. 

Zu § 85: 

Die allen Berufsausbildungsordnungen der 
Länder gemeinsamen Bestimmungen über" das 
in den Kursen und Lehrgängen zu vermittelnde 
Fachwissen sind im Ahs. 1 zusammengefaßt. 

Abs.2: 

Die Land- und Forstarbeiter des Bundes sol 
len auch weiterhin die Kurse und Lehrgänge 
bei ,den land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
lings- und Fachausbildungsstellen besuchen. Die 
Abhaltung derartiger Veranstaltungen bei Bun­
desdienststellen wäre wegen des kleinen Inter­
essentenkreises nicht zweckmäßig und würde 
überdies auf große personelle Schwierigkeiten 
stoßen. Es ist daher vorgesehen, die Kurse und 
Lehrgänge bei diesen Stellen als Veranstaltun­
gen im Sinne des Entwurfes anzuerkennen. 

Zu § 86: 

Abs. 1 bis 4: 

Die Berufsausbildungsordnungen enthalten 

Struktur (der Bund beschäftigt zur Zeit im 
gesamten Bundesgebiet nur etwa dreißig land­
und forstwirtschaftliche Lehrlinge) nicht zweck­
mäßig.' Da es aber aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht zulässig wäre, die land- und 
forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachaus­
bildungsstellen mit der Durchführung der Prü­
fungen zu beauftragen, bietet sich, als Ausweg 
die Anerkennung der dort auf freiwilliger Basis 
abgenommenen Prüfungen an. 

Diese Anerkennung ermöglicht überdies die 
problemlose Aufnahme jener bei den Lehrlings­
und Fachausbildungsstellen 'geprüften Arbeiter, 
die bisher nicht beim .Bund beschäftigt waren. 

Voraussetzung für die Anerkennung soll sein, 
daß die Prüfungen nach den von den land- und 
forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachaus­
bildungsstellen anzuwendenden Prüfungsvor­
schriften abgehalten wurden. Dadurch wäre 
sidlergestellt, ,daß geprüfte Land- und Forst­
arbeiter des Bundes dieselbe Qualifikation auf­
weisen würden wie die übrigen Land- und Forst­
arbeiter. 

Da ,die oben genannten Prüfungsvorschriften 
entweder direkt in den Berufsausbildungsord­
nungen enthalten sind oder letztere nä,her aus­
führen, würden die Prüfungen bei den land­
und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fach­
ausbildungsstellen zwangsläufig auch mit den 
Bestimmungen des Entwurfes im Einklang ste­
hen, weil der Entwurf an ,den BerufsausbiLdungs­
or,dnungen orientiert ist. 

inhaltlich ähnliche Bestimmungen über die Zu- Zu § 87: 
sammensetzung der Prüfungskommissionen und 
die 'Abhaltung der Prüfungen. 

Abs.5: 

Der Entwurf geht ,davon aus, daß die land­
und forstwirtsch.aftlichen Lehrlings- und Fach­
ausbildungsstellen den Land- und Forstarbeitern 
des Bundes nach wie V'or die Ablegung der 
Prüfungen im Rahmen der beruflichen Ausbil­
dung ermöglichen. 

Die Abnahme der Prüfungen durch Bundes­
organe auf der Grundlage eigener Bundes-Prü­
fungsvorschriften wäre mit größten Schwierig­
keiten verbunden, weil im Sinne der Wahrung 
der Rechte ,der Bediensteten von den allen Be­
rufsausbildungsordnungen gemeinsamen Min­
destanfor-derungen ausgegangen werden müßte, 
um nicht Gruppen von Bediensteten strenge~ 
zu behandeln als bisher. Durch die damit 
zwangsläufig verbundene Nivellierung nach 
unten wür-den aber die beim Bund geprüften 
Bediensteten zu minder qualifizierten Land- und 
Forstarbeitern abgestempelt. Außerdem würde 
die Einrich1Jung eigener Prüfungskommissionen 
derzeit auf große personelle Schwierigkeiten 
stoßen und wäre auch wegen ,der ungünstigen 

Die Ausnahmeregelung für die Zulassung zu 
Prüfungen entspricht den in Ausführung zu den 
§§ 18 und 19 des Berufsausbildungsgesetzes er­
lassenen Bestimmungen der Länder. 

Zu § 88: 

Entspricht § 20 des Berufsausbildungsgesetzes. 

Zu § 89: 

Entspricht § 208 des Landarbeitsgesetzes. 

Zu § 90: 

Die Befrei,ungen von der Gebührenpflicht im 
Sinne des Gebührengesetzes 1957 sollen im bis­
herigen Umfang beibehalten werden. Die Ge­
bührenbefreiung für Lehrverträge und Dienst­
scheine (Z 1) ist derzeit im Art. III Abs. 2 des 
Landarbeitsgesetzes, die Gebührenbefreiung für 
Besdleinigungen über den Besuch von Kursen 
(Z ,3) und Eingaben in Angelegenheiten der 
Berufsausbildung (Z 5) im § 23 Abs. 1 des Be­
rufsausbildungsgesetzes und die Gebührenbefrei­
ung für Lehrzeugnisse (Z 2) und Prüfungszeug­
nisse (2 4) im § 23 Abs. 2 des Berufsausbildungs­
gesetzes geregelt. 
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Zu § 91: 

Die bereits in einem Bundesdienstverhältnis 
stehenden Land- und Forstarbeiter bzw. land­
und forstwirtschaftlichen Lehrlinge sollen unter 
Wahrung ihrer durch Kollektivvertrag, Betriebs­
vereinbarung und Einzeldienstvertrag erwor­
benen Begünstigungen dem Geltungsbereich die­
ses Entwurfes unterstellt werden. 

Zu § 92: 

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollen die 
derzeit noch als partikuläres Bundesrecht gel­
tenden landesgesetzlichen Vorschriften arbeits­
rechtlicher Natur hinsichtlich der Land- und 
Forstarbeiter des Bundes ausdrücklich aufgeho­
ben werden. Dazu gehören insbesondere Teile 

der Landarbeits- und Berufsausbildungsordnun­
gen sowie die Ausführungsgesetze der Länder 
zum Bundesgesetz zum Schutz der Arbeits- und 
Versammlungsfreiheit, BGBl. Nr. 113/1930. 

Zu § 93: 
Da die auf dem Gebiet des land- und forst­

~irtschaftlichen Arbeitsrechtes seit 1. Jänner 
1975 eingetretenen Verbesserungen (zB auf dem 
Gebiet des Urlaubsrechtes) den Bediensteten be­
reits kollektivvertraglich zugestanden wurden, 
ist eine rückwirkende Legalisierung und damit 
ein rückwirkendes Inkrafttreten des im Ent­
wurf vorliegenden Gesetzes nicht notwendig. 

Zu § 94: 
Vollziehungsklausel. 
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